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www.anzeigerkonolfingen.ch

I dänkä a di . . .
NEUE RUBRIK

Ab dem 14. April 2020 wird der Fahr-
zeugverkehr einspurig/ wechselseitig 
geführt und mit einer Lichtsignalanlage 
geregelt. Die Durchfahrtsbreite ist auf 
ca. 3.20 m beschränkt.
Witterungsbedingte Verschiebungen 
auf nachfolgende Tage bleiben vorbe-
halten.

Wir bitten die Bevölkerung um Ver-
ständnis für die aus Sicherheitsgründen 
unumgängliche Verkehrserschwerung. 

Bern, 23.03.20

 Oberingenieurkreis II

211464

Verkehrssperrung
Kantonsstrasse Nr. Kantonsstrasse 10, 
Bern–Worb–Langnau
Gemeinde: Worb

Gestützt auf Art. 65 und 66 des Strassen-
gesetz vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11) 
und Art. 43 der Strassenverordnung vom 
29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1 ), 
wird diese Kantonsstrasse für den Ver-
kehr wie folgt gesperrt:

Strecke: Wisletunnel in Worb gesperrt

Dauer: Nacht vom 2./3. April 2020, ab 
19 bis 6 Uhr

Grund: Betrieblicher Unterhalt/ Tunnel-
reinigung

Verkehrsführung: Der Wisletunnel in 
Worb bleibt während den nächtlichen 
Unterhaltsa rbeiten für den Durchgangs-
verkehr in beiden Richtungen gesperrt. 
Die signalisierte Umleitung führt ab 
dem Kreisel Bernstrasse via Worbboden,
Enggistein und Metzgerhüsi nach Gross-
höchstetten und umgekehrt.
Wir bitten die Bevölkerung um Ver-
ständnis für die unumgängliche Ver-
kehrssperrung.

Münsingen, 17. März 2020 

 Strasseninspektorat Mittelland Ost

211478

Öffentliche Planauflage 
Kantonsstrassen
Die kantonale Bau-, Verkehrs- und 
Energiedirektion, vertreten durch den 
zuständigen Oberingenieurkreis, legt 
gestützt auf Artikel 29 des Strassen-
gesetzes vom 4. Juni 2008 (SG) den 
Strassenplan für das unten stehende 
Vorhaben auf. Einsprachen und Rechts-
verwahrungen sind innert der Auflage-
dauer schriftlich und begründet bei der 
Auflagestelle einzureichen.

Kantonsstrasse Nr.: 6, Bern – Thun

Gemeinde: Münsingen

Vorhaben: 22007073 / Sanierung Orts-
durchfahrt Münsingen, Projektände-
rung

Beanspruchte Ausnahmen: Keine 

Einspracheberechtigt sind Grundeigen-
tümerinnen und Grundeigentümer oder 
andere Personen, die ein schutzwürdi-
ges Interesse haben. Das gleiche Recht 
kommt den nach der Bundes- oder nach 
der Baugesetzgebung befugten Organi-
sationen und Behörden zu.

Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).

Auflagestelle: Gemeindeverwaltung 
Münsingen, Bauabteilung
Die Planunterlagen können ab dem 1. 
April 2020 auf der Homepage der Ge-
meinde unter «Projekte / Verkehrslö-
sungen Münsingen / Sanierung Orts-
durchfahrt» heruntergeladen oder auf 
Voranmeldung bei der Bauabteilung, 
Tel. 031 724 52 20 oder 
E-Mail bauabteilung@muensingen.ch, 
eingesehen werden.

Auflagedauer: 1. April bis 1. Mai 2020

Aussteckung: Das Vorhaben ist im Ge-
lände wie folgt ausgesteckt: 
Rot  Strassenrand
Gelb Gehwegrand
Weiss Landerwerbsgrenze
Blau  vorübergehende 

 Beanspruchung
Grün neuer Baum
Kunstbauten werden mit Profilen aus-
gesteckt. 

Bern, 23.03.20

 Oberingenieurkreis ll

211477

Öffentliche Planauflage 
Kantonsstrassen
Die kantonale Bau-, Verkehrs- und 
Energiedirektion, vertreten durch den 
zuständigen Oberingenieurkreis, legt 
gestützt auf Artikel 29 des Strassen-
gesetzes vom 4. Juni 2008 (SG) den 
Strassenplan für das unten stehende 
Vorhaben auf. Einsprachen und Rechts-
verwahrungen sind innert der Auflage-
dauer schriftlich und begründet bei der 
Auflagestelle einzureichen.

KANTON
211463

V E R B O T
Die Eigentümerin des Areals Zieglei 
Oberdiessbach, Grundbuchblätter Nrn. 
1255, 140 und 94, lässt hiermit das ge-
samte Areal (beinhaltet u.a. Wiesen-
flächen, Gartenanlagen, Unterstände, 
Lagerhallen, Parkflächen) gegen jede 
Besitzstörung richterlich mit Verbot be-
legen.

Verboten sind insbesondere das unbe-
fugte Betreten, Befahren, Parkieren und 
Abstellen von Fahrzeugen aller Art, so-
wie das unbefugte Deponieren von Ab-
fall und Materialien aller Art.

Vorbehalten bleiben die Rechte der 
Dienstbarkeitsberechtigten.

Widerhandlungen gegen dieses Verbot 
werden mit einer Busse bis zu CHF 2000.– 
bestraft.

Bewilligt
Regionalgericht Bern-Mittelland
Gerichtspäsidentin
Sig. Sanwald

Bern, 13. März 2020

211479

Verkehrserschwerung
Kantonsstrasse Nr. 234 Bern – Worb
Gemeinde: Vechigen
22010429 / Ortsdurchfahrt Boll

Gestützt auf Art. 65 und 66 des Strassen-
gesetz vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11) 
und Art. 43 der Strassenverordnung vom 
29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1), 
wird auf dieser Kantonsstrasse die Ver-
kehrsabwicklung wie folgt erschwert: 

Teilstrecke: Bernstrasse Boll, ab Ein-
mündung Sangernweg bis Einmündung 
Moosgasse

Dauer: 14. April bis 30. April 2020

Grund: Bauarbeiten

Verkehrsführung: Am 3. April 2020 star-
ten die bahnseitigen Bauarbeiten für die 
Teilverbreiterung der Bernstrasse in Boll 
(Bereich AGROLA). Die Arbeiten stehen 
im Zusammenhang mit der Verlegung 
des RBS Bahntrassees nach Süden und 
dem Neubau des Bahnhofs Boll-Sinne-
ringen. In den ersten Tagen bestehen 
nur kurzzeitige Einschränkungen durch 
Materialanlieferungen.

FORTSETZUNG SEITE 4

AMTLICHER TEIL Mitteilung 
 der Genossenschaft

Anzeige für die 
Gemeindedelegierten
Die 144. ordentliche Delegiertenver-
sammlung der Genossenschaft Anzei-
ger Konolfingen findet statt am

Freitag, 15. Mai 2020, 17 Uhr, 
Rest. Sternen, Grosshöchstetten

Anträge auf Traktandierung eines Ge-
schäftes an die DV müssen gemäss Art. 
12.2 der Statuten spätestens 6 Wo-
chen vor der Versammlung schriftlich 
an das Präsidium eingereicht werden.

 Die Verwaltung

menschlich, kompetent 
und zuverlässig.

Pflege zuhause? 21
05

47

Thunstrasse 2  3507 Biglen  Telefon 031 705 50 50
www.Swisschocolatier.com   www.Emmentaler-Backwaren.ch

Fabrikladen Öffnungszeiten
Montag – Freitag  8.00 – 12.00 | 13.30 – 17.00 Uhr

Grosser Osterverkauf
im Fabrikladen
Samstag, 04. April 2020
Samstag, 11. April 2020
jeweils von 8.00 –12.00 Uhr

Samstag, 11. April 2020Samstag, 11. April 2020

Gutschein

für ein

Ostergeschenk

21
13

42

Teil-Ausverkauf
bis Ende Juni 2020 

Industriestrasse 12

3672 Oberdiessbach 

Telefon 031 771 15 11
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 EIGENHEIM
 BEWERTEN
 VERKAUFEN
 NEUES VERMITTELN  WWW.ANKEN.BE
 031 954 60 60  
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QR-Rechnung ersetzt 
Einzahlungsscheine 

 

Auswirkungen des Coronavirus auf den Bankbetrieb 
Unsere Bank bietet weiterhin sämtliche Dienstleistungen an. Die Geschäftsstellen in Biglen und Boll bleiben geöffnet. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter raiffeisen.ch/worblen-emmental oder telefonisch via 031 838 55 55. Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und sind für Sie da. 
 

Ab dem 30. Juni 2020 ersetzt die digital 
einlesbare QR-Rechnung die roten und 
orangen Einzahlungsscheine. Dadurch 
wird das Erstellen und Bezahlen von 
Rechnungen erleichtert.  
 
Die ersten QR-Rechnungen werden ab Mitte 
Jahr bei Schweizer Unternehmen und in 
Schweizer Haushalten ankommen. Die bis-
herigen Ein-zahlungsscheine sollen danach 
schrittweise von der Bildfläche verschwin-
den. Die Umstellung betrifft alle Unterneh-
men, staatlichen Einrichtungen und Non-
Profit-Organisationen sowie alle Schweizer 
Konsumentinnen und Konsumenten.  
 
Mehr Informationen, weniger Aufwand 
Der ganze Zahlungsablauf wird kürzer, 
schneller und einfacher. Die für die Zahlung 
notwendigen Informationen können mit 

dem Smartphone oder Lesegerät gescannt 
werden. Der manuelle Aufwand und fehler-
hafte Eingaben werden dadurch stark redu-
ziert. Firmen können dank der zusätzlichen 
Rechnungsinformationen ihre Debitorenpro-
zesse vollständig automatisieren. 
 
Noch analog unterwegs? 
Die QR-Rechnung unterstützt auch Rech-
nungssteller und Kunden, welche noch nicht 
digital unterwegs sind. Sie können ihre Zah-
lungen wie bis anhin am Postschalter vor-
nehmen oder mit einem Zahlungsauftrag bei 
der Bank einreichen.  
 
Die Vorteile auf einen Blick 
 

Für Rechnungssteller: 
- Geld wird schneller gutgeschrieben  
- Einfachere, schnellere Verarbeitung  
- Druck mit handelsüblichen Druckern auf 

Standardpapier mit Perforation 
- Umwandlung in eBill wird unterstützt 

- Debitorenprozess lässt sich Dank mehr 
Informationen automatisieren 

 

Für Rechnungsempfänger: 
- Kein manuelles Erfassen mehr, 

Eingabefehler fallen weg  
- Einfachere, schnellere Verarbeitung  
- Weiterhin möglich: 

Manuelles Erfassen im E-Banking, oder das 
Bezahlen per Bankzahlungsauftrag oder 
am Postschalter  

 

Weitere Informationen finden sich unter 
raiffeisen.ch/zahlungsverkehr. 
 

Schweizer QR-Reader 
«PayEye» für Raiffeisen-Kunden 
Für das einfache und fehlerfreie 
Erfassen der Rechnungsinformatio-
nen bietet Raiffeisen ihren Kunden 
den PayEye - Edition RAIFFEISEN - 
an. Unternehmen, Vereine und 
Privatkunden können das Lesegerät 
inklusive Dockingstation zum 
Spezialpreis von 240 Franken 
anstatt 272 Franken kaufen 
(ww.raiffeisen.ch/payeye).  
 

Raiffeisenbank 
Worblen-Emmental 
Michelle Beutler 
Kundenberaterin Biglen 
Telefon 031 838 55 55 
raiffeisen.ch/Zahlungsverkehr 

210632
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Sanitätsnotruf 144
Feuerwehrnotruf 118
Polizeinotruf 117
Strassenhilfe 140
Die Dargebotene Hand 143
Vergiftungsnotfälle 145
Kindernotruf 147
Ärztlicher 
Notfalldienst/MEDPHONE

1. Hausarzt anrufen
Band abhören für Stellvertretung.
Falls keiner der Ärzte erreichbar ist:

2. Notfallnummer wählen
0900 57 67 47 
(ab Festnetz: Fr. 3.23 / Min.)

weitere Notfalldienste auf Seite 6weitere Notfalldienste auf Seite 6

NOTFALLNUMMERN GOTTESDIENSTE SONNTAG, 29. MÄRZ 2020

Gemeinsam Sorge tragen – 
unsere Solidarität
Veranstaltungen müssen abgesagt 
und Kontakte eingeschränkt werden – 
vorerst bis zum 19. April 2020.
Wir sind nach wie vor für Sie da. 
 Melden Sie sich, wenn Sie:
– Hilfe brauchen
–  jemanden zum Reden oder auch nur 

zum Zuhören nötig haben
–  selber Unterstützung anbieten 

 möchten.
Telefon 031 720 57 57 oder 
sozialdiakonie@ref-muensingen.ch

Kirche Oberdiessbach 211505

Wegen des Coronavirus finden keine 
Anlässe vor Ort statt. Der Gottesdienst 
vom Sonntag 29. März 2020 findet 
per LIVESTREAM statt (mit Pfr. Daniel 
Meister). Bitte besuchen sie ab 9.15 Uhr 
unsere Webseite und feiern Sie so mit. Sie 
finden dort ebenso den Link zur Regio-
Predigt oberes Kiesental, welche in Zu-
sammenarbeit mit den Kirchgemeinden 
in der Umgebung entstanden ist. Diese 
Woche ebenfalls mit Pfr. Daniel Meis-
ter. Die Freitagsandachten werden per 
Post verschickt. Interessierte melden sich 
bitte bei Vreni Meyer (031 771 20 13). Für 
seelsorgerliche Unterstützung und 
praktische Alltagshilfe wenden Sie 
sich bitte per Telefon an Pfarrer Daniel 
Meister (031 771 15 49) oder an Pfarrer 
Roland Langenegger (031 771 02 45).

www.kirche-oberdiessbach.ch

Kirche Schlosswil 210587

In der Kirchgemeinde Schlosswil finden 
bis auf Weiteres keine Veranstaltungen 
statt. Auf www.kirche-schlosswil.ch fin-
den Sie alternative kirchliche Angebote 
wie z.B. Videopredigten von Pfarrperso-
nen aus der Region.

Kirche Walkringen 211504

Alle Veranstaltungen sind bis Ende April 
abgesagt

Sonntags läuten die Glocken um 9.30 
Uhr. Sie wollen uns daran erinnern, dass 
wir miteinander verbunden sind
Anlaufstelle der Nachbarschaftshilfe 
Walkringen: 077 512 13 59
Pfr. Peter Raich steht Ihnen für seelsorg-
liche Begleitung zur Verfügung: Telefon 
031 701 24 72
Aktuelle Informationen: 
www.kirche-walkringen.ch

Kirche Wichtrach 211499

Wegen der Corona-Pandemie 
 finden zurzeit keine Gottesdienste 
oder kirchlichen Anlässe statt.

Die Kirche bleibt offen für Stille, 
Gebet und persönliche Andacht.

Sekretariat und Pfarramt bleiben 
telefonisch erreichbar.

Weitere Hinweise und Infos unter:   
www.kirche-wichtrach.ch

Kirche Worb/Rüfenacht 211474

Trotz der Einschränkungen infolge 
Corona-Virus sind wir für Sie da! 
Sie können uns jederzeit telefonisch 
oder per Mail kontaktieren! Alle In-
formationen erhalten Sie auf unse-
rer Website www.refkircheworb.ch

Katholische Kirche 211140

in Münsingen
Die Kirchgemeindeversammlung 
vom 11. Mai 2020 ist abgesagt. 
Die nächste Versammlung findet am 
30. November 2020 statt – Traktan-
den folgen zu späterem Zeitpunkt. 

Freie evangelische
Gemeinde
Grosshöchstetten, Kapellenweg 6
www.kapelle.ch 211299

So, 29.3., 9.30 Uhr KEIN Gottesdienst, 
KidsTreff/Kinderhort

Münsingen, Salem, Sonnhaldeweg 2, 
www.feg-muensingen.ch 210724
26. März Kein Gottesdienst – 
aktuelle Informationen auf der Website: 
www.feg-muensingen.ch

Freie Missionsgemeinde
Münsingen, Sägegasse 11 211497

Begegnungszentrum
www.bez-muensingen.ch
Sonntag, 29.03.20, 10 Uhr: 
Livestream-Gottesdienst 
www.bez-muensingen.ch/livestream 

Christliches Zentrum 211180

Thalgut, Wichtrach
Sägebachweg 5, www.czt.ch
So., 29. März, 10 Uhr MfA-GD fällt aus!

Christliche Gemeinde Anker
Oberdiessbach, Industriestr. 4 211112

Alle Anlässe vom Anker sind bis zum 
19. April 2020 abgesagt

Evang. Freikirchliche 211269

Gemeinde
Linden, Ried:
Nachdem der Bundesrat am 16. März 
2020 die «ausserordentliche Lage» 
erklärt hat, finden in der EFG Linden 
bis auf Weiteres keine Anlässe statt.

Kirchgemeinde Biglen 211502

www.refbi.ch
Kirchen Biglen und Landiswil
Alle kirchlichen Veranstaltungen 
sind abgesagt. 
Auf unserer Website bieten wir 
 Ihnen die Regio-Predigt von Pfr. Daniel 
 Meister, Oberdiessbach, an.
www.refbi.ch

Kirchgemeinde 211503

Grosshöchstetten
Alle kirchlichen Veranstaltungen sind 
abgesagt. Auf unserer Website bieten 
wir Ihnen die Regio-Predigt von Pfr. Da-
niel Meister, Oberdiessbach, an: 
www.kggrosshoechstetten.ch

Kirche Konolfi ngen 211492

Alle Veranstaltungen sind abgesagt. 
«Mobile Boten» machen für Sie Ein-
käufe und Botengänge: Tel. 031 790 00 
32 (9–12/14–16 Uhr).
Ab Samstag: Neue Regiopredigt auf 
www.konolfingen.org von Pfr. Daniel 
Meister, Oberdiessbach. 
Das Pfarrteam ist telefonisch erreichbar.

Kirchgemeinde Linden 211493

Wegen Massnahmen betreffend Co-
ronavirus fallen unsere Veranstal-
tungen aus.
Aktuelle Informationen erhalten 
Sie auf unserer Website 
www.kirche-linden.ch
Wer zuhause Hilfe benötigt oder un-
sere Mobilen Boten (Einkaufshilfe) 
unterstützen möchte, meldet sich 
beim Pfarramt (Tel. 031 771 01 61).

Kirchgemeinde Münsingen
www.ref-muensingen.ch 211480

Alle Veranstaltungen und/oder Detail-
informationen siehe Gemeindeseiten 
reformiert. oder Homepage.

I dänkä a di . . .
Wir wünschen allen Mitarbeitenden

Schritt für Schritt.

am Hauptsitz, in Langnau und
zu Hause gute Gesundheit!

211483

Mir grüesse Hans-Jürg, Rüedu u Toni, wo zu ihrer eigete Sicherheit 
im Momänt nid dörfe cho schaffe. 

Witer schicke mir härzlechi Grüess a aui üsi Mitarbeitende 
im Homeoffice u natürlich o a aui, wo vor Ort no d’Stellig haute. 

DIR SIT SUPER!
Häbet Sorg u blibet gsung.

Härzlechi Grüess nach Chonufinge a 
Irma u Res Hiltbrunner 

Liebs Grossmami u liebe Grossätti
Mir vermisse öich u hoffe, dass mir gli 
wieder zäme chöi spilä. Häbet fescht 

Sorg! Liebi Grüess, Sven u Ivo

Mir grüesse us Konolfingen ds
Vroni u der Kurt us der Chisematte, 
ds Vreni u der Peter usem Parkweg 

u der Walter us Schwanden. 
Heit Sorg u blibet gsung!

Liebi Grüess Martina & Lars

I grüesse vo Landiswil dr
Walter Moser

Liebe Grosätti
Häb der ganz fescht Sorg i dere Zyt 

u hoffentlech bis gli!
Ganz liebi Grüess, Sandra

Vo Härze grüesse i miner Liebe z 
Landiswil ir Stöckere, im Neuacker, 

ir Erle u dr Fritz z Chonufinge
Es riese Merci für so guet zu Grossätti 
z luege! Fröie mi ufnes Kafi irgendwo!

Annemarie Pfäffli
211488

Mir grüesse vo Worb 
d Familie  Andreas in Grosshöchstetten.

Liebs Reni, liebe Ralph, Leonie und 
 Salome. Mir hoffe, dass es euch aune 

guet geit, blibet gsund, häbit Sorg u mi 
gseht sech doch hoffentlich gli e mau.

Liebi Grüess Brigit und Beat

Mir grüesse vo Trimstein d
Annelies u der Werner

Hoffe mir chöi üs scho gli wider 
 umarme! Vermisses grad e chli!

Häbet euch sorg!
Liebe Gruess Andreas u Vero21

15
01

Mir grüesse us Arni
 üser Eutere, Bekannti u Fründe

Blibet gsung u häbet Sorg!
Liebi Grüess Silvia u Pesche

KICKBOXEN
Fortlaufender-Kurs
Jeweils am Donnerstag, 
19.15–20.45 Uhr
Alte Wäbi, Enggisteinstrasse 77 
3076 Worb

LEVIN ARCA Demiral, 
Schweizer Meister 2018 + 2019

Mobile: 079 301 54 59 – 078 696 78 54
E-Mail: a.demiral@bluewin.ch

21
09

90

Kaufe Autos ab Platz
Alle Marken, Autos,  
Busse, Jeeps,  
Lieferwagen. 
Kilometer und Zustand egal. 
Barzahlung. 
Telefon 079 150 70 70

KO
T8

63
30

Sie möchten auch jemanden grüssen? 
Senden Sie Ihre Grussbotschaft an 
inserate@anzeigerkonolfingen.ch

Mehr Infos unter
www.anzeigerkonolfingen.ch
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STILLE SEITE

TINNITUSBERATUNG
HÖRGERÄTEANPASSUNG

HÖRBERATUNG MEISTERBETRIEB

LYRIC ZERTIFIZIERT
PÄDAKUSTIK

GUTSCHEIN für einen gratis Hörtest 
sowie unverbindliches Probetragen von

Hörgeräten neuester Technik

Hörberatung Worb
Kreuzgasse 11 · 3076 Worb
Telefon: 031 301 55 55

Hörberatung Düdingen
Bahnhofstrasse 19 · 3186 Düdingen
Telefon: 026 493 00 40

HAUSBESUCHE
BATTERIEN

www.leben-hören.chwww.leben-hören.ch

IV, AHV, SUVA, MV anerkannt

 Oliver Dannenberg                 Marc Suter

LYRIC ZERTIFIZIERT

Telefon: 

Telefon: 

Phonak Virto™ B-Titanium
  

210543

  
   

jö  f

    
    

Oberdiessbach - Linden 
und Umgebung

Hj. Nafzger 079 439 73 94

P. Baumgartner 079 432 78 66

Bestattung

Dorfstrasse 7 
3673 Linden
Tel.: 031 771 05 10

209840

Walter Kindler, Konolfingen
Tel. 031 791 22 48 • Natel 079 389 58 88

Anton Kohli, Konolfingen
Tel. 031 791 11 64 • Natel 079 257 37 51

Sorgfältige Hilfe bei Todesfall

Bestattungsdienste
Konolfingen und Umgebung
seit 1942

210622

Tag- und Nachtdienstleistung im In- und Ausland 
www.luethi-bestattungen.ch

In Nachfolge von Kurt Gafner
Industriestrasse 18 
3672 Oberdiessbach 
Telefon 031 721 55 02

Emmentalstrasse 2 
3510 Konolfi ngen 
Telefon 031 721 55 02

Bernstrasse 35 
3110 Münsingen 
Telefon 031 721 55 02 

Sandro Lüthi Bestattungsdienst

20
63

05
21

06
27

Kobel Bestattungsdienst
Bei Todesfall Tag und Nacht

Sonnhaldeweg 36d
3110 Münsingen

Telefon 031 721 42 58
www.kobel-bestattungsdienst.ch

Urs und Barbara Kobel

… seit 1978 21
06

70

Wir danken herzlich

für die vielen Zeichen der Verbundenheit und Anteilnahme beim Abschied von meiner 
geliebten Frau, meiner lieben Mam, Tochter, Schwester, Schwägerin und Freundin

Therese Oberli-Biedermann
1. Dezember 1956 bis 5. März 2020

Besonderen Dank auch an Herrn Pfarrer Daniel Marti für die einfühlsamen Abschiedsworte.

Danke allen, die Therese im Leben mit Freundschaft, Liebe und Wertschätzung begegnet 
sind.

Worb, März 2020 Die Trauerfamilie

211465

KO
10

11
53

Markus Stegmann
Büro:  3550 Langnau 

Dorfstrasse 5 
Telefon 034 402 82 22

Büro:  3506 Grosshöchstetten 
Bernstrasse 14 
Telefon 031 712 11 11 
Natel: 079 311 85 11

www.bestattungsdienst-stegmann.ch

–  Umfassende und einfühlsame 
Dienstleistung im Todesfall

–  Hilfeleistung in schweren Stunden

Bestattungsdienst GmbH

Todesanzeige
	 Du bist nicht mehr da, wo du warst,
 aber du bist überall, wo wir sind.

Andreas	«Res»	Born
4.	Juni	1935	bis	9.	März	2020

Mehr	und	mehr	haben	deine	Gedanken	dich	in	den	letzten	Jahren	fortgetragen	in	eine	
	andere	Welt.	Sie	nahmen	dich	mit	in	die	Unendlichkeit	des	Vergessens	und	an	Orte,		
die	kein	Anderer	gesehen	hat	–	und	nun	bist	du	von	uns	gegangen.

Mit	deiner	engagierten,	geradlinigen,	bescheidenen	und	liebevollen	Art	hast	du	uns		
im	Leben	begleitet.	Wir	sind	unendlich	traurig,	aber	auch	dankbar	für	die	glückliche	Zeit,	
die	wir	gemeinsam	verbringen	durften.

Reich	von	dir	beschenkt	und	mit	vielen	unvergesslichen	Erinnerungen	nehmen	wir	Abschied.

	 Verena	Born-Gschwind
	 Andreas	Born	mit	Familie
	 Rita	Born	mit	Familie
	 Verwandte	und	Freunde

Die	Urnenbeisetzung	wird	in	aller	Stille	im	engsten	Familienkreis	stattfinden.

Anstelle	von	Blumen	bitten	wir,	als	Dank	für	die	fürsorgliche	und	respektvolle	Betreuung	von	
Res,	um	eine	Gedenkspende	ans	Pflegeheim	Carpediem	Stettlen,	 IBAN	CH66	0023	5235	
9821	5807	0,	Vermerk	«Andreas	Born».

Gilt als Leidzirkular

Traueradresse:	Verena	Born-Gschwind,	Waldweg	503,	3077	Enggistein

211489

Mir si truurig, dass mir di verlore hei, aber dankbar, dass mir di gha hei.

Ganz härzlech danke mir

aune Verwandte, Fründe, Nachbare u Bekannte für di überwäutigendi Ateilnahm  
u di vile Zeiche vo Verbundeheit, wo mir bim Abschied vo üsere liebe

Margareta Kiener-Bigler
hei dörfe erfahre.

E bsungere Dank:
– dr Frou Dr. Marie-Noëlle Kronig für di professionelli u ifühlsami Betröiig
– am SWAN-Huus-Team im Inselspital für di liebevoui Pfleg
– am Pfarrer Beutler für di schöni Gstautig vor Truurfiir
– ar Organistin Frou Heim für ds berührende Orgelspiu
– am Bestattigsdienst Kobel für di gueti Ungerstützig
– für di vile Spende, Bileidsbekundige u Truurcharte

Trimstei, im März 2020 D’Truurfamilie

211494

Abschied u Dank

Fassigslos u truurig si mir über di unerwartet Tod.
Doch dankbar für vieu schöni Erinnerige mit dir, näme mir Abschied.

Katharina Stalder
24. Oktober 1966 bis 6. März 2020

I liebevoller Erinnerig

Kevin Stalder
Dustin u Melanie Stalder mit Aria

Urs Stalder
Franziska Althaus
Manfred Glauser

Verwandti u Fründe

Truurfiir findet im ängschte Familiekreis statt.
Mir danke aune wo a Katharina’s Läbä Aateil gno hei.

211508

Güterstrasse 10, 3076 Worb, Telefon 031 838 60 60, druckerei@aeschbacher.ch
www.aeschbacher.ch

VON DER PERSÖNLICHEN GESTALTUNG 
BIS ZUM INDIVIDUELLEN DRUCK – 

KOMPETENT, EINFÜHLSAM UND SCHNELL.
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Kantonsstrasse Nr.: 221.2, 
Rubigen – Worb – Metzgerhüsi

Gemeinde: Worb

Vorhaben: 22010447 / Sanierung Enggi-
steinstrasse

Beanspruchte Ausnahmen: Keine

Einspracheberechtigt sind Grundeigen-
tümerinnen und Grundeigentümer oder 
andere Personen, die ein schutzwürdi-
ges Interesse haben. Das gleiche Recht 
kommt den nach der Bundes- oder nach 
der Baugesetzgebung befugten Organi-
sationen und Behörden zu.

Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).

Auflagestelle: Gemeindeverwaltung 
Worb, Bauabteilung
Die Planunterlagen können ab dem 1. 
April 2020 auf der Homepage der Ge-
meinde unter «Projekte / Sanierung 
Boll-/Enggisteinstrasse» herunterge-
laden oder auf Voranmeldung bei der 
Bauabteilung Worb, Tel. 031 838 07 40 
oder E-Mail bauabteilung@worb.ch, 
eingesehen werden.

Auflagedauer: 1. April bis 1. Mai 2020

Aussteckung: Das Vorhaben ist im Ge-
lände wie folgt ausgesteckt: 
Rot  Strassenrand
Gelb Gehwegränder
Orange Landerwerbsgrenze
Blau  vorübergehende 

 Beanspruchung 

Bern, 23.03.20

 Oberingenieurkreis ll

211411

Erbenruf Astrid Hasler
Verstorbene Person:
Astrid Hasler
Geburtsdatum: 29. Oktober 1951
Geboren in: Rubigen BE
Heimatort: Walkringen BE
Todesdatum: 15. September 2019
Wohnhaft gewesen: Ahornweg 4, 
3110 Münsingen
Tochter des Fritz Hasler, geboren am 
25. Mai 1918 in Zäziwil BE, von Walk-
ringen BE, gestorben am 19. Dezember 
1994, und der Margareta Hasler geb. 
Geissbühler, geboren am 22. Juni 1924 
in Burgdorf BE, von Walkringen BE, ge-
storben am 4. März 2013.

Angaben zu den aufgerufenen 
Personen:
Gesucht werden – abgesehen von den 
bereits bekannten gesetzlichen Erben 
– insbesondere die Nachkommen des 
Grosselternstamms mütterlicherseits 
aus der ersten Ehe des Grossvaters Ernst 
Geissbühler mit Elise Geissbühler geb. 
Zahnd, und zwar die Nachkommen der 
Stieftante Bertha Koch geb. Geissbühler, 
geboren am 9. Oktober 1903 in Ober-
burg BE, von Tamins GR, Todeszeitpunkt 
unbekannt, und des Otto Karl Koch, ge-
boren am 1. September 1905 in Winter-
thur ZH, von Tamins GR, Todeszeitpunkt 
unbekannt. Beide sind in die USA aus-
gewandert und haben am 26. Mai 1929 
in der Bronx, New York geheiratet. Der 
Ehe entstammt der Sohn Donald Charles 
Koch, geboren am 15. Oktober 1932 in 
Pittsfield Massachussetts, wobei unge-
wiss ist, wo dieser sich aufhält bzw. ob 
er noch lebt bzw. ob er Nachkommen 
hinterlässt.

Rechtliche Hinweise:
Aufgrund der andauernden Ungewiss-
heit bezüglich der Erbfolge hat die Ge-
meinde Münsingen mit Schreiben vom 
3. März 2020 einen Erbenruf im Sinne 
von Art. 555 ZGB angeordnet und den 
nachgenannten Erbschaftsverwalter mit 
dessen Durchführung beauftragt.
Personen, die ihre Erbfolge von vorste-
hender Verwandtschaft ableiten, wer-
den aufgefordert, sich innert Jahresfrist 
seit der letztmaligen Publikation die-
ses Erbenrufs beim beauftragten Erb-
schaftsverwalter zu melden.
Der Anmeldung sind geeignete Ur-
kunden beizulegen, welche die Erbbe-
rechtigung nachweisen bzw. amtliche 
Personalausweise in Kopie beizulegen. 
Sachdienliche Hinweise Dritter nimmt 
ebenfalls der beauftragte Erbschafts-
verwalter entgegen.
Nach Ablauf der Jahresfrist wird das 
Nachlassvermögen den bekannten Er-
ben überlassen.
Frist: 12 Monate
Ablauf der Frist: 02.04.2021

Kontaktstelle:
Der beauftragte Erbschaftsverwalter
Notar Martin Bichsel
Dorfplatz 7
3110 Münsingen
Tel. +41 (0)31 720 40 20
E-Mail info@bichselnot.ch

FORTSETZUNG
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ARNI
WWW.ARNIBE.CH

211470
Baupublikation

Bauherrschaft/Projektverfasser: Ste-
fan Stegmüller + Stefanie Lüscher, 
Arnistrasse 20,  3508 Arni

Bauvorhaben: Erstellen Autoabstell-
platz mit Rasengittersteinen

Standort: Arnistrasse 20, Parzelle Nr. 944,
Koordinaten 2‘617‘325/1‘198‘235 
Zone: Dorfkernzone 

Schutzgebiet/Schutzobjekt: Ortsbild-
schutzgebiet, Baugruppe A «Arnidorf»

Beanspruchte Ausnahme: Art. 11 GBR 
Unterschreiten Strassenabstand

Gewässerschutzmassnahmen:
Versickerung
Gewässerschutzbereich A

Auflage- und Einsprachestelle: Ge-
meindeverwaltung Arni, Dreierweg 7, 
3508 Arni
(aufgrund der eingeschränkten Schal-
teröffnungszeiten bitten wir Sie um  
Kontaktaufnahme per Telefon 031 701 
10 88 oder E-Mail info@arnibe.ch). 

Auflage und Einsprachefrist:
bis am 27. April 2020 

Es wird auf die Gesuchsakten verwie-
sen. Einsprachen und Rechtsverwah-
rungen sind schriftlich und begründet 
im Doppel bei der Einsprachestelle ein-
zureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich. Lastenausgleichs-
ansprüche, die nicht innert der Einspra-
chefrist angemeldet werden, verwirken.

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einspra-
chen haben anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertre-
ten befugt ist (Art. 35b Baugesetz).

3508 Arni, 18. März 2020

 Gemeindeverwaltung Arni

BIGLEN
WWW.BIGLEN.CH

211418
Strassenverkehr – Verkehrsmass-
nahmen – Höchstgeschwindigkeit 
30 km/h Mühlestrasse 

Der Gemeinderat der Einwohnerge-
meinde Biglen verfügt, gestützt auf 
Artikel 3 Absatz 2 des Strassenverkehrs-
gesetzes vom 19. Dezember 1958 sowie 
Artikel 44 Absatz 1 und 2 der Stras-
senverordnung vom 29. Oktober 2008 
mit Zustimmung des Tiefbauamtes des 
Kantons Bern, die folgenden Verkehrs-
beschränkung: 

Mühlestrasse – Höchstgeschwindigkeit 
30 km/h

Aktenauflage
Die Akten liegen vom 19. März 2020 bis 
am 20. April 2020 auf der Gemeinde-
verwaltung, Hohle 19, 3507 Biglen, zur 
Einsichtnahme auf. 

Inkrafttreten
Diese Verfügung tritt nach dem Aufstel-
len der Signale in Kraft.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Verfügung kann gemäss 
Artikel 63 Absatz 1 Buchstabe a und Ar-
tikel 67 Absatz 1 des Gesetzes über die 
Verwaltungsrechtspflege vom 23. Mai 
1989 während der Auflage- und Be-
schwerdefrist schriftlich Verwaltungs-
beschwerde beim Regierungsstatthal-
teramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 
3071 Ostermundigen, erhoben werden. 
Die Verwaltungsbeschwerde muss einen 
Antrag, eine Begründung, die Angabe 
von Tatsachen und Beweismitteln sowie 
die Unterschrift enthalten. 

3507 Biglen, 19. März 2020

 Gemeinderat Biglen

211482
Urnenabstimmung vom 9. Februar 
2020 – Erwahrung Abstimmungser-
gebnis

Die Urnenabstimmung über den Ver-
pflichtungskredit von Fr. 1 330 000.– für 
das Projekt «Mühlestrasse – Sanierung 
Gemeindestrasse und Werkleitungen» 
hat am Wochenende von Freitag bis 
Sonntag, 7. bis 9. Februar 2020 stattge-
funden.

– Zahl der Stimmberechtigten 1377
– Zahl der eingelangten Ausweiskarten 

 603
– Stimmbeteiligung in Prozent (%)
 43,79

Abstimmungsergebnis

Gesamtzahl der eingelangten Stimm-
zettel 536

Leer 2
Ungültig 0

Gültige Stimmen 534

– Zahl der JA-Stimmen 462
– Zahl der NEIN-Stimmen 72

Die Vorlage wurde angenommen.

Erwahrung des Abstimmungsergebnis-
ses

Der Gemeinderat hat das Abstimmungs-
ergebnis am 19. März 2020 erwahrt.

3507 Biglen, 26. März 2020

 Gemeinderat Biglen

211438
Baupublikation

Gesuchsteller: Andrea und Stefan 
Eichenberger, Hutmatte 10, 3507 Big-
len

Projektverfasser: Schärer Holzbau, 
Hasli 2, 3507 Biglen

Parzellen Nr: 426
Standort: Biglen, Hutmatte 10
Zone: Wohnzone 2-geschossig

Bauvorhaben: Wohnungserweiterung 
Süd und Nord, Ersatz Ölheizung durch 
Wärmepumpe und Neubau Parkplatz

Ausnahme:
–  Unterschreitung Strassenabstand  

(Art. 80 / 81 SG)

Schutzzone: Naturgefahrenbereich 
«gelb» (geringe Gefährdung)

Bauinventar: –

Gewässerschutzmassnahme: 
Entwässerung bestehend (Misch-
system), Parkplatz Rasengitterstein, 
 Gewässerschutzbereich B

Ort der Auflage- und Einsprache-
stelle: Gemeindeverwaltung, Hohle 19, 
3507 Biglen

Auflage- und Einsprachefrist:
20. April 2020

Es wird auf die Gesuchsakten und die 
auf die aufgestellten Profile verwiesen. 

Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflage- und Einsprachefrist einzu-
reichen. Allfällige Lastenausgleichsbe-
gehren sind ebenfalls innerhalb der Auf-
lage- und Einsprachefrist anzumelden.

Biglen, 19. März 2020

 Bauverwaltung Biglen

BOWIL
WWW.BOWIL.CH

211491
Baupublikation

Bauherrschaft: Gründer Lars Ricardo 
und Mandy, Alte Hauptstrasse 7, 3533 
Bowil

Projektverfasser: Hausconcept AG, 
Frieslirain 2, 6210 Sursee

Bauvorhaben: Neubau Einfamilien-
haus mit angebauter Sitzplatzüberda-
chung

Parzelle/Standort: Bowil Nr. 1147, 
Kastanienweg 1
Koordinaten: 2.620.612/1.195.060
Nutzungszone: Sonderbauvorschriften 
Schlossberg/W2

Gewässerschutz: Anschluss Schmutz-
wasser an Kanalisation; Einleitung 
Oberflächenwasser in bestehende Me-
teorwasserleitung

Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung 3533 Bowil

Auflage- und Einsprachefrist bis:
27. April 2020

Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Dop-
pel innerhalb der Auflagefrist bei der 
Einsprachestelle einzureichen, ebenfalls 
allfällige Begehren um Lastenausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innert der Einsprachefrist angemeldet 
werden, verwirken.

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist.

3533 Bowil, 20. März 2020 ur

Der Gemeindeschreiber
Urs Rüegger

BRENZIKOFEN
WWW.BRENZIKOFEN.CH

211234
Wandergruppe Senioren-Netzwerk
monatlich gemütlich und gemein-
sam unterwegs

Die Wanderung vom 3. April 2020 findet 
nicht statt. 

Nähere Informationen entnehmen Sie 
bitte auf der Website www.brenzikofen.ch 
unter Wandergruppe oder unter 079 3671 
0 00.

Brenzikofen, 26. März 2020

 Gemeinderat Brenzikofen

FREIMETTIGEN
WWW.FREIMET TIGEN.CH

Keine Publikationen

GROSSHÖCHSTETTEN
WWW.GROSSHOECHSTET TEN.CH

Keine Publikationen

HÄUTLIGEN
WWW.HAEUTLIGEN.CH

Keine Publikationen

HERBLIGEN
WWW.HERBLIGEN.CH

211149Häckseldienst

Donnerstag, 2. April 2020

Baumschnitt und Strauchwerk von Garten-
besitzern und Landwirten. Das Häckselgut 
kann in natürlicher Länge, Äste bis zu 25 
cm Durchmesser, bereitgestellt werden.
Wurzeln, Steine, Drähte, Klammern, 
Schnüre und anderes Fremdmaterial 
müssen entfernt werden.
Das Material wird bei Ihrem Haus ge-
hackt (in Siedlungen evtl. an einer zen-
tralen Stelle). Die Schnitzel werden nicht 
abtransportiert.

Kosten: Die ersten 10 Minuten sind un-
entgeltlich, für weitere Einheiten zu je 
5 Minuten ist ein Betrag von Fr. 10.– zu 
entrichten.

Obligatorische Anmeldung: Mittels un-
tenstehendem Talon bis am Montag, 
30. März 2020, bei der Gemeindever-
waltung, Bühlstrasse 3, 3671 Herbligen

Die Grüngutsammelstelle ist ab Sams-
tag, 14. März 2020 bis  Samstag, 28. 
November 2020 geöffnet
Öffnungszeiten jeweils am Mittwoch, 
13 –19 Uhr und am Samstag, 13 –16 Uhr

Anmeldung für den Häckseldienst vom 
Donnerstag, 2. April 2020:

Name:

Vorname:

Adresse:

Standort Häckselgut:

Abschnitt bitte bis am Montag, 30. März 
2020 bei der Gemeindeverwaltung, 
Bühlstrasse 3, abgeben.

211390
Wandergruppe Seniorennetzwerk
monatlich gemütlich und gemein-
sam unterwegs

Diese Reise wird infolge der 
 aktuellen Corona-Virus Situation 
annuliert!

Datum: Freitag, 3. April 2020
Treffpunkt: 7.35 Uhr beim Bahnhof 
Brenzikofen
Wanderung: Lauterbrunnen – Stechel-
berg (Schilthornbahn) – Mürren – 
 Grütschalp
Anmeldeschluss: Mittwoch, 1. April 
2020, 12 Uhr, unter brenzicare@bren-
zikofen.ch 
oder 079 3671 0 00

Nähere Informationen entnehmen Sie 
bitte auf der Website www.herbligen.ch
oder unter 079 3671 0 00.

Herbligen, März 2020

 Gemeinderat Herbligen

KIESEN
WWW.KIESEN.CH

Keine Publikationen

KONOLFINGEN
WWW.KONOLFINGEN.CH

211458
Gemeindehaus Informationen
Coronavirus – Öffnungszeiten 

Die Verwaltung ist ab Dienstag, 17. März 
bis 17. April 2020 nur noch per Telefon, 
E-Mail und Briefpost erreichbar. In Aus-
nahmefällen kann ein Termin vereinbart 
werden.

Das Telefon wird weiterhin zu den fol-
genden Öffnungszeiten bedient:

Montag bis Freitag 08.00 bis 11.30 Uhr
 14.00 bis 17.00 Uhr

Abteilung Bau 031 790 45 25
Abteilung Bildung 031 790 45 55
Abteilung Finanzen 031 790 45 15
Abteilung Einwohnerdienste/Sicherheit 
 031 790 45 45
Abteilung Soziales 031 790 45 35

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 Gemeinde Konolfingen

211416
Bau- und 
Gewässerschutzpublikation

Bauherrschaft: Arm AG, Emmental-
strasse 73a, 3510 Konolfingen

Projektverfasserin: Arm AG, Emmen-
talstrasse 73a, 3510 Konolfingen

Bauvorhaben: Erstellen eines Krag-
armregal

Parzelle / Standort: 1958 / Emmental-
stasse 73a
Nutzungszone: Arbeitszone A1

Beanspruchte Ausnahmen: Unter-
schreiten des minimal erforderlichen 
Strassenabstandes zur Emmentalstrasse
(Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe a Stras-
sengesetz und Artikel 5 Absatz 1 Bau-
reglement i. V. m. Artikel 81 Absatz 2 
Strassengesetz)

Vorgesehene Gewässerschutzmass-
nahmen: unverändert
Gewässerschutzbereich: Au

Auflageort und Einsprachestelle: 
Einwohnergemeinde Konolfingen, Ab-
teilung Bau, Bernstrasse 1, 3510 Konol-
fingen

Auflage- und Einsprachefrist: 
20. April 2020

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet einzurei-
chen, ebenfalls allfällige Begehren um 
Lastenausgleich. Lastenausgleichsan-
sprüche, die nicht innert der Auflagefrist
angemeldet werden, verwirken.

Bei Kollektiveinsprachen und verviel-
fältigten oder weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben , wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. Verfügungen und 
Entscheide können im Anzeiger oder im 
Amtsblatt veröffentlicht werden, wenn 
die Postzustellung wegen der grossen 
Anzahl der Einsprachen mit unverhält-
nismässigem Aufwand verbunden wäre.

Konolfingen, 12. März 2020

Gemeinde Konolfingen
Abteilung Bau

211439
Baupublikation
BG Nr.: bbew 100/2020

Bauherrschaft: Cäsar Bay AG, Em-
mentalstrasse 73c, 3510 Konolfingen

Projektverfasser: Viktor Burri AG Ar-
chitekten, Militärstrasse 9a, 3600 Thun

Bauvorhaben: Neubau eines entwäs-
serten Lagerplatzes zur Zwischenla-
gerung und Trocknung von Geschie-
besammlermaterial, Lagerung von 
Wurzelstöcken und Lagerung von As-
phalt in abgedeckten Mulden

Standort: Konolfingen, Emmentalst-
rasse, Parzellen-Nr. 162, Nutzungszone 
Arbeitszone A1, Koordinaten: 2´615´169 
/ 1´192´931 

Gewässerschutzbereich A

Beanspruchte Ausnahme:
–  Unterschreitung des Strassenabstan-

des, Art. 80 SG

Auflagestelle: Gemeinde-/Bauverwal-
tung Konolfingen, Bernstrasse 1, 3510 
Konolfingen

Einsprachefrist: bis und mit 20. April 
2020

Einsprachestelle: Regierungsstatthal-
teramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 
3071 Ostermundigen.

Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Las-
tenausgleich. 

Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innert der Einsprachefrist angemeldet 
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Aufl age 29 521 Exemplare
WEMF-beglaubigt 2018 / 2019
ISSN 1663-9634

Inseratenannahme:
Anzeiger Konolfi ngen,
Gü ter str as se 10, 3076 Worb 
Tel. 031 838 60 65
inserate@anzeigerkonolfi ngen.ch
www.anzeigerkonolfi ngen.ch

Der Anzeiger kann jederzeit  abonniert 
werden.

Inserate müssen bis Montag,
* spätes tens 17 Uhr bei der 
Inseratenannahme stelle in Worb 
 eingetroffen sein.

Korrekturen und Ab be stel lun gen
müssen bis 4 Arbeitstage, 9 Uhr 
 bekannt gegeben werden.

Preise
Alle gültigen Preise, Zuschläge und 
AGB fi nden sie auf unserer Webseite.

Gelegenheitsinserate nur gegen 
Vorauszahlung!

Kombi-Inserate

Duo Bern Süd, 47 221 Exemplare 
(Konolfi ngen und Schwarzenburg)
Inseratenschluss bei Aeschbacher AG, 
3076 Worb: Montag, 9 Uhr*

Anzeiger Pool,
bis 66 997 Exemplare je nach 
Teilgebiet (Ko nol fi n gen, Burgdorf, 
ob. Emmental und Trachselwald)
Inseratenschluss bei Aeschbacher AG, 
3076 Worb: Montag, 16 Uhr*

Anzeiger Region Bern Plus
246 858 Exemplare
Inseratenschluss bei Aeschbacher AG, 
3076 Worb: Freitag, 12 Uhr*

Berner Aare Kombi
(Thun, Konolfi ngen, Schwarzenburg,)
Inseratenschluss bei Aeschbacher AG, 
3076 Worb: Montag, 10 Uhr*

*Abweichende Annahmeschlüsse um 
Feiertage siehe: 
www.anzeiger-konolfi ngen.ch

Allgemeine Angaben
Spaltenbreite: 26 mm
Druckmaterial: Digitale Daten
 oder Vorlagen
Einzelexemplar:   Fr. 2.50

Gestaltungsvorschriften werden nur 
als Wunsch ent ge gen  ge nom men.

Platzierungswünsche werden nach 
Möglichkeit berücksichtigt, werden 
aber mit einem Zuschlag gemäss 
Preisliste verrechnet.

Verschiebungsrecht:
Vor- und Nach verschie bung von nicht 
termingebundenen Anzeigen um 
1 Ausgabe, ohne Avis an den Kunden, 
aus drück lich vorbehalten.

Verlag: 
Genossenschaft 
Anzeiger Ko nol fi n gen
Verwaltung und Sekretariat: 
Post fach, 3076 Worb
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werden, verwirken.

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einspra-
chen haben anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertre-
ten befugt ist (Art. 35b Baugesetz).

Ostermundigen, 19. März 2020

Regierungsstatthalteramt
Bern-Mittelland

LANDISWIL
WWW.L ANDISWIL.CH

Keine Publikationen

LINDEN
WWW.LINDEN.CH

211462
CORONA-VIRUS: 
Wichtige Informationen

Aufgrund der ausserordentlichen Lage 
hat der Gemeinderat zum Schutz der 
Bevölkerung und der Mitarbeiter fol-
gende Massnahmen bis 30. April 2020 
beschlossen:

– Der Schalterdienst der Gemeindever-
waltung bleibt ab Mittwoch, 18. März 
2020 geschlossen.

 Telefonisch steht Ihnen eine Verwal-
tungsmitarbeiterin zu den gewohnten 
Öffnungszeiten weiterhin zur Verfü-
gung. 

 In Notfällen, stehen Ihnen die Gemein-
deverwalterin (079 257 87 67 / info@
linden.ch) und der Gemeindepräsident 
(079 357 53 12) zur Verfügung. 

– Die Reservation von Tageskarten fällt 
aus.

– Containerplomben können telefo-
nisch und per E-Mail bestellt werden. 
Die Zustellung erfolgt anschliessend 
mit Rechnung via Postversand.

– Die Schule sowie sämtliche öffentlichen 
Anlagen der Einwohnergemeinde Lin-
den bleiben ab sofort geschlossen und 
können nicht mehr benutzt werden.

– Die Spezialsammlung (Sperrgut und 
Metall) vom 7. April 2020 findet nicht 
statt.

– Hauskehricht, Grüngut, Glas, Papier 
und Karton, Öl sowie Tierkadaver kön-
nen wie bis anhin entsorgt werden.

Wir bitten aufgrund der ausserordentli-
chen Lage um Verständnis, dass die Bear-
beitung von Sach- und Fachgeschäften 
mehr Zeit in Anspruch nehmen kann.

Die gesamte Bevölkerung wird gebeten 
Sorge zu tragen und sich möglichst zu 
Hause aufzuhalten, Verantwortung zu 
übernehmen und die Massnahmen des 
Bundesrates und des BAG zu befolgen. 
Die Lage wird per Ende April neu beur-
teilt. Sie werden zu diesem Zeitpunkt 
eine neue Information des Gemeinde-
rates erhalten.

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit. 

 GEMEINDERAT LINDEN

211391
Wandergruppe Seniorennetzwerk 
monatlich gemütlich und gemein-
sam unterwegs

Datum: Freitag, 3. April 2020
Treffpunkt: Bahnhof Brenzikofen 
7.35 Uhr
Wanderung: Lauterbrunnen – Stechel-
berg – Mürren – Grütschalp (ca. 3½ Std.)
Anmeldeschluss: bis Mittwoch, 1. April 
2020 / 12:00 Uhr unter brenzicare@bren-
zikofen.ch oder 079 3671 0 00.

Nähere Informationen entnehmen Sie 
bitte auf der Homepage www.linden.ch 
oder unter 079 3671 0 00.

Linden, 12.03.2020

 GEMEINDERAT LINDEN

211461
Absage Sperrgut- und Metallsamm-
lung am Dienstag, 7. April 2020

Aufgrund der ausserordentlichen Lage 
wird die Sammlung abgesagt. Über ein 
Ersatzdatum wird später entschieden.

Linden, 17.03.2020

 DER GEMEINDERAT

211498
Baupublikation

Bauherrschaft/Projektverfasser: 
Hösle Peter, Dorfplatz 12, 3673 Linden

Bauvorhaben: Sanierung der 2 Woh-

Datum: Freitag, 3. April 2020
Treffpunkt: Bahnhof Brenzikofen 
7.35 Uhr
Wanderung: Lauterbrunnen – Stechel-
berg – Mürren – Grütschalp (ca. 3½ Std.)
Anmeldeschluss: bis Mittwoch, 1. April 
2020 / 12:00 Uhr unter brenzicare@bren-
zikofen.ch oder 079 3671 0 00.

Nähere Informationen entnehmen Sie 
bitte auf der Homepage www.linden.ch 
oder unter 079 3671 0 00.
ABGESAGT

ABGESAGT

WICHTIGE 
TELEFONNUMMERN

Notfallnummern
Int. Notrufnummer 112

REGA Rettungsflugwacht 1414

Beratungsdienst Kinder und 
Jugendliche 147

Anlaufstelle Überlastung 
Landwirtschaft (AUL) 
info@aul-be.ch 079 200 00 44

Zahnärztlicher 
Notfalldienst 079 607 35 90

Apotheken Münsingen
Aare-Apotheke 031 720 28 28
Dorfplatz-Apotheke 031 724 03 03
Bahnhof-Apotheke 031 721 22 44

Apotheken Worb
Apotheke DB 031 839 44 88
Stern-Apotheke 031 839 64 54
Dorf-Apotheke Worb 031 839 00 80

Pro Infirmis
be-mi@proinfirmis.ch 058 775 13 57

Spitäler
Münsingen 031 682 82 82
Belp 031 818 91 11
Langnau 034 421 31 31
Burgdorf 034 421 21 21
Sonnenhof Bern 031 358 11 11
Insel-Spital Bern 031 632 21 11

Polizei
Konolfingen 031 368 73 01
Münsingen 031 368 72 81
Worb 031 368 73 41

nungen, Umnutzung der alten Schmiede 
zu Küche, Ersatz der Ölheizung durch 
eine aussenaufgestellte Wärmepumpe 
Luft/Wasser

Lage/Parzelle: Dorfplatz 12, Parzelle 246
Nutzungszone: Mischzone

Beanspruchte Ausnahmen: Art. 67 
BauV; Unterschreitung der mindest 
Raumhöhe

Vorgesehene Gewässerschutzmass-
nahmen: Bestehendes Trennsystem
Zone B

Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung, 3673 Linden

Auflage- und Einsprachefrist bis:
27.04.2020

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet innerhalb 
der Auflagefrist einzureichen, ebenfalls 
allfällige Begehren um Lastenausgleich. 
Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innert der Einsprachefrist angemeldet 
werden, verwirken.

Linden, 23. März 2020

 Gemeindeverwaltung Linden

MIRCHEL
WWW.MIRCHEL.CH

211442
Baupublikation

Bauherrschaft und Projektverfasser:
Thomas und Sandra Heller, Mirchelberg-
strasse 2, 3532 Mirchel

Bauvorhaben: Einbau Zimmer im 
Dachgeschoss, Umdecken des Daches 
mit Einbau von Dachflächenfenstern

Parzelle-Nr. 160, Standort: Mirchelberg-
strasse 2, Zone: Dorfkernzone, Koordi-
naten: 2'615'950 / 1'193'882

Schutzgebiet und -objekt:
Ortsbildschutzgebiet, schützenswertes 
K-Objekt

Beanspruchte Ausnahmen: Art. 9 
GBR (Strassenabstand), Art. 20 GBR 
(Dachneigung)

Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung, Mirchelberg-
strasse 10, 3532 Mirchel

Auflage- und Einsprachefrist bis:
20. April 2020

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Dop-
pel bei der Einsprachestelle einzureichen 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich. Lastenausgleichsansprüche, 
die nicht innert der Einsprachefrist an-
gemeldet werden, verwirken. Kollek-
tiveinsprachen und vervielfältigte oder 
weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist.

Mirchel, 16. März 2020 

 Gemeindeverwaltung Mirchel

MÜNSINGEN
WWW.MUENSINGEN.CH

211388
Öffentliche Planauflage
Geringfügige Änderung der Über-
bauungsordnung e «Dorfzentrum»

Der Gemeinderat Münsingen bringt ge-
stützt auf Art. 60 des Baugesetzes vom 
09.06.1985 die oben erwähnte Ände-
rung der Überbauungsordnung e «Dorf-
zentrum» zur öffentlichen Auflage.

Der Gemeinderat beabsichtigt die Än-
derung der Überbauungsordnung im 
Verfahren für geringfügige Änderun-
gen nach Art. 122 Bauverordnung vom 
06.03.1985 zu beschliessen.

Die Akten liegen während 30 Tagen, 
vom 19.03.2020 bis und mit 20.04.2020
bei der Bauabteilung Münsingen, Thun-
strasse 1, 1. OG, 3110 Münsingen öf-
fentlich auf. Sie können ebenfalls über 
die Website der Gemeinde eingesehen 
werden.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind innerhalb der Auflagefrist schrift-
lich und begründet bei der Bauabtei-
lung, Thunstrasse 1, 3110 Münsingen 
einzureichen.

In Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigten oder weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b Abs. 1 

BauG). Ohne Angabe des Vertreters der 
Einsprachegruppe, wird die zu oberst 
genannte Person als Ansprechspartner 
angenommen.

Münsingen 16.03.2020
Gemeinderat Münsingen

211385

Baupublikation

Bauherrschaft: Swisscom AG, Alte 
Tiefenaustrasse 6, Postfach, 3050 Bern 

Vertreter: Swisscom AG, INI-RLA-
ANC-LP, Herr André Pfäffli, Alte Tie-
fenaustrasse 6, Postfach, 3050 Bern 

Projektverfasser: Axians Schweiz 
AG, Zürcherstrasse 139, 8952 Schlieren

Bauvorhaben: Umbau bestehender 
Antennen und Montage zusätzliche 
Antennen auf dem bestehenden Mobil-
funkmasten

Standort: Dorfstrasse, 3111 Tägertschi 
(Gde. Münsingen), Parzelle Nr. 40 
Zone: Landwirtschaftszone LWZ

Beanspruchte Ausnahmen: Bauen 
ausserhalb der Bauzone nach Art. 24ff 
RPG
Bauen in Waldnähe nach Art. 25 KWaG

Auflage- und Einsprachestelle: Bau-
abteilung Münsingen, Thunstrasse 1, 
3110 Münsingen

Auflage- und Einsprachefrist:
20.04.2020

Hinweise
Für die Profilierung, der neuen Anten-
nen auf dem bestehenden Mobilfunk-
masten werden Erleichterungen nach 
Art. 16 Abs. 3 BewD gewährt.

Es wird auf die Gesuchsakten verwie-
sen. Einsprachen und Rechtsverwah-
rungen sind schriftlich und begründet 
im Doppel bei der Einsprachestelle ein-
zureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich. Lastenausgleichs-
ansprüche, die nicht innert der Einspra-
chefrist angemeldet werden, verwirken.

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. Ohne Angabe des 
Vertreters der Einsprachegruppe, wird 
die zu oberst genannte Person als An-
sprechspartner angenommen.

Auf Grund des Coronavirus soll der 
Kontakt zu Personen am Schalter mög-
lichst gering gehalten werden. Neu kön-
nen Akten bei uns zur elektronischen 
Einsichtnahme angefordert werden 
(bauabteilung@muensingen.ch).

Abteilung Bau
Fachbereich Baupolizei

211432
Baupublikation
BG Nr.: bbew 48/2020

Bauherrschaft: Einwohnergemeinde 
Münsingen, Bauabteilung, Thunstrasse 
1, 3110 Münsingen

Projektverfasser: BauSpektrum AG,
Architekten + Ingenieure, Erlenauweg 
17, 3110 Münsingen

Bauvorhaben: Ersatzneubau der Aar-
wegbrücke

Standort: Münsingen, Aarwegbrücke, 
Parzellen-Nr. 2328, Strassenareal inner-
halb der Wohnzone W2, Koordinaten 
2´608´276/1´191´409 

Gewässerschutzmassnahme: Ent-
wässerung über das bestehende System
Gewässerschutzbereich A

Beanspruchte Ausnahmen: 
–  Unterschreiten Strassenabstand Art. 4 

Abs.7 GBR i. V. m. Art. 80 SG
–  Bauen im Gewässerraum Art. 60 GBR 

i. V. m. Art. 41 c GschV

Auflagestelle: Gemeinde-/Bauverwal-
tung Münsingen, Thunstrasse 1, 3110 
Münsingen

Einsprachefrist: bis und mit 20. April 
2020

Einsprachestelle: Regierungsstatthal-
teramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 
3071 Ostermundigen.

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Dop-
pel bei der Einsprachestelle einzurei-
chen, ebenfalls allfällige Begehren um 
Lastenausgleich. 

Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innert der Einsprachefrist angemeldet 
werden, verwirken.

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einspra-
chen haben anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertre-
ten befugt ist (Art. 35b Baugesetz).

Ostermundigen, 19. März 2020

Regierungsstatthalteramt
Bern-Mittelland

211444
Baupublikation

Bauherrschaft: Coop Immobilien 
AG, Kasparstrasse 7, 3027 Bern

Projektverfasser: Rykart Architek-
ten AG, Könizstrasse 161, 3097 Liebe-
feld

Bauvorhaben
a)  Rückbau des alten Coop Gebäudes, 

Dorfplatz 1
b)  Auffüllen der Baugrube
c)  Einrichten eines zeitlich befristeten 

Installationsplatzes für Strassenbau-
projekte

Standort: Dorfplatz 1, 3110 Münsingen 
Parzelle Nr. 199 und Nr. 3922
Zone: ZPP K «Dorfplatz»

Schutzgebiet: Ortsbildschutzgebiet 

Schutzobjekt: Keine

Beanspruchte Ausnahmen: Unter-
schreiten des Strassenabstands nach 
Art.4 Abs. 7 GBR i.V. Art. 80 SG

Auflage- und Einsprachestelle:
Bauabteilung Münsingen, Thunstrasse 
1, 3110 Münsingen

Auflage- und Einsprachefrist:
20.04.2020

Hinweise
Nach erfolgtem Abbruch des alten Coop 
Gebäudes wird für die zukünftige Bau-
stelle der «Sanierung Ortsdurchfahrt» 
ein zeitlich befristeter Bauinstallations-
platz eingerichtet. Nach Abschluss der 
Arbeiten wird der Installationsplatz 
rückgebaut und die Fläche mit einer 
Magerwiese angesäht. 

Für die Profilierung, des Abbruch wer-
den Erleichterungen nach Art. 16 Abs. 3 
BewD gewährt.

Es wird auf die Gesuchsakten verwie-
sen. Einsprachen und Rechtsverwah-
rungen sind schriftlich und begründet 
im Doppel bei der Einsprachestelle 
einzureichen, ebenfalls allfällige Be-
gehren um Lastenausgleich. Lastenaus-
gleichsansprüche, die nicht innert der 
Einsprachefrist angemeldet werden, 
verwirken 

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. Ohne Angabe des 
Vertreters der Einsprachegruppe, wird 
die zu oberst genannte Person als An-
sprechspartner angenommen.

Auf Grund des Coronavirus soll der 
Kontakt zu Personen am Schalter mög-
lichst gering gehalten werden. Neu kön-
nen Akten bei uns zur elektronischen 
Einsichtnahme angefordert werden 
(bauabteilung@muensingen.ch).

Abteilung Bau
Fachbereich Baupolizei

211472
Baupublikation

Bauherrschaft: Coop Mineraloel 
AG, Hegenheimermattweg 65, 4123 
Allschwil

Projektverfasser: Clear Channel 
Schweiz AG, Rothusstrasse 2b, 6331 
Hünenberg

Bauvorhaben: Montage eines Digital-
screen

Standort: Thunstrasse 22, 3110 Münsin-
gen Parzelle Nr. 1527 
Zone: Mischzone M3

Schutzgebiet: Keine

Schutzobjekt: Keine

Beanspruchte Ausnahmen: Keine

Auflage- und Einsprachestelle: Bau-
abteilung Münsingen, Thunstrasse 1, 
3110 Münsingen

Auflage- und Einsprachefrist:
27.04.2020

Hinweise
Für die Profilierung, der Reklamen wer-
den Erleichterungen nach Art. 16 Abs. 3 
BewD gewährt.

Es wird auf die Gesuchsakten verwie-
sen. Einsprachen und Rechtsverwah-
rungen sind schriftlich und begründet 
im Doppel bei der Einsprachestelle 
einzureichen, ebenfalls allfällige Be-
gehren um Lastenausgleich. Lastenaus-
gleichsansprüche, die nicht innert der 
Einsprachefrist angemeldet werden, 
verwirken 

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. Ohne Angabe des 
Vertreters der Einsprachegruppe, wird 
die zu oberst genannte Person als An-
sprechspartner angenommen.

Auf Grund des Coronavirus soll der 
Kontakt zu Personen am Schalter mög-
lichst gering gehalten werden. Neu kön-
nen Akten bei uns zur elektronischen 
Einsichtnahme angefordert werden 
(bauabteilung@muensingen.ch).

Abteilung Bau
Fachbereich Baupolizei
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NIEDERHÜNIGEN
WWW.NIEDERHUENIGEN.CH

Keine Publikationen

OBERDIESSBACH
WWW.OBERDIESSBACH.CH

211471
Häckseldienst

Dienstag, 7. April 2020 und Mittwoch, 
8. April 2020
Bitte beachten Sie, dass das Häckselgut 
bis spätestens am Dienstag, 7. April 2020, 
7 Uhr entlang der Abfuhrroute bereit-
zustellen ist inkl. Ortsteil Bleiken. Der 
Bedarf für den Häckseldienst ausserhalb 
der ordentlichen Abfuhrroute ist der Bau-
verwaltung bis spätestens Donnerstag, 2. 
April 2020 16.30 Uhr anzumelden (Tele-
fon 031 770 27 24). Das Häckselgut, d. 
h. Baumschnitt, Sträucher, Beerenruten 
(ohne Stacheln und Dornen), bitte geord-
net aufschichten. Keine Wurzeln, da Erde 
und Steine die Messer beschädigen. Der 
Häckseldienst ist in den ersten 15 Minu-
ten gratis. Die Entsorgung der Schnitzel 
ist Sache des Eigentümers. Mehraufwand 
bei grösseren Mengen und bei der Entsor-
gung der Schnitzel durch die Gemeinde 
wird nach dem geltenden Gebührenreg-
lement in Rechnung gestellt.

 Bauverwaltung Oberdiessbach

211453
Baupublikation

Gesuchsteller: Furrer Priscilla und 
Stefan, Grünmattweg 4, 3672 Ober-
diessbach

Grundeigentümer: Furrer Priscilla 
und Stefan, Grünmattweg 4, 3672 
Oberdiessbach

Projektverfasser: Hossmann Holz-
bau & Architektur AG, Viehweidst-
rasse 67, 3123 Belp

Bauvorhaben: Umbau und Sanie-
rung Einfamilienhaus; Erweiterung mit 
2½-Zimmerwohnung und Garage 

Zone und Standort: Wohnzone 2, Par-
zelle-Nr. 928, Grünmattweg 4, 3672 
Oberdiessbach

Gewässerschutzmassnahmen:
Gewässerschutzbereich B; Anschluss an 
zentrale Abwasserreinigungsanlage

Auflage- und Einsprachefrist:
20. April 2020

Auflage- und Einsprachestelle:
Bauverwaltung, Gemeindeplatz 1, 
3672 Oberdiessbach

Es wird auf die Gesuchsakten und die auf-
gestellten Profile verwiesen. Einsprachen 
und Rechtsverwahrungen sind schriftlich, 
im Doppel und begründet innerhalb der 
Einsprachefrist auf der Bauverwaltung 
Oberdiessbach einzureichen.

3672 Oberdiessbach, den 16. März 2020

Leiter Hochbau
R. Sterchi

211476
Baupublikation

Gesuchsteller: Furrer Melody und 
Jonathan, Diessbachgrabenstrasse 41, 
3672 Oberdiessbach

Grundeigentümer: Furrer Melody 
und Jonathan, Diessbachgrabenstrasse 
41, 3672 Oberdiessbach
Hossmann Nadia und Samuel, Diess-
bachgrabenstrasse 41, 3672 Oberdiessbach

Projektverfasser: Hossmann Holz-
bau & Architektur AG, Viehweidst-
rasse 67, 3123 Belp

Bauvorhaben: Projektänderung: 
Verschiebung Carport

Zone und Standort: Landwirtschafts-
zone, Parzelle-Nr. 272, Diessbachgra-
benstrasse 41, 3672 Oberdiessbach

Gewässerschutzmassnahmen:
Gewässerschutzbereich B; Meteorwas-
ser wird versickert

Ausnahmen: Bauen ausserhalb der 
Bauzone (Art. 24 RPG)

Auflage- und Einsprachefrist:
27. April 2020

Auflage- und Einsprachestelle:
Bauverwaltung, Gemeindeplatz 1, 
3672 Oberdiessbach

Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich, im Doppel und begründet in-
nerhalb der Einsprachefrist auf der Bau-
verwaltung Oberdiessbach einzureichen.

3672 Oberdiessbach, den 23. März 2020

Leiter Hochbau
R. Sterchi

OBERHÜNIGEN
WWW.OBERHUENIGEN.CH

Keine Publikationen

OPPLIGEN
WWW.OPPLIGEN.CH

Keine Publikationen

RUBIGEN
WWW.RUBIGEN.CH

211506
Öffnungszeiten über Ostern 2020

Die Öffnungszeiten über Ostern der 
Gemeindeverwaltung Rubigen sind wie 
folgt:
Gründonnerstag, 9. April 2020: 
8 bis 11.45 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr
Karfreitag, 10. April 2020:
Ganzer Tag geschlossen
Ostermontag, 13. April 2020:
Ganzer Tag geschlossen
Ab Dienstag, 14. April 2020, sind wir wie 
gewohnt wieder für Sie da.

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern!

 Gemeindeverwaltung Rubigen

211417
Baupublikation

Bauherrschaft: Wälti Ueli + Käthi, 
Rubigenstrasse 6, 3076 Worb

Projektverfasser: Schneider Archi-
tektur und Planungen, Geristein 250, 
3065 Bolligen

Bauvorhaben: Abbruch und Wieder-
aufbau bestehender Wohnteil. Einbau 
von drei 4.5 Zimmerwohnungen. Anpas-
sung bestehendes Nebengebäude, Ein-
bau Heizungsraum mit Kamin über Dach

Standort: Beitenwil 57 und 57c, Parzelle 
Nr. 516, Koordinaten 
2‘609‘452 / 1‘195‘508
Zone: Landwirtschaftszone

Schutzgebiet/Schutzobjekt: keine

Gewässerschutz: Anschluss an Ge-
meindekanalisation bestehend, Dach-
wasser über bestehende Versickerungs-
mulde mit Oberbodenpassage

Beanspruchten Ausnahmen: Bauen 
ausserhalb Baugebiet Art. 24 ff RPG / 
Unterschreiten Gebäudeabstand nach 
Art. 40 Abs. 2b GBR

Auflage- und Einsprachestelle: 
Gemeindeverwaltung

Auflage- und Einsprachefrist: 
bis 50. April 2020

Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Lasten-
ausgleich. Lastenausgleichsansprüche, 
die nicht innnert der Einsprachefrist an-
gemeldet werden, verwirken. 

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. 

Ort, Rubigen, 13.3.2020

 Bauverwaltung Rubigen

WALKRINGEN
WWW.WALKRINGEN.CH

Keine Publikationen

WICHTRACH
WWW.WICHTRACH.CH

211500
Coronavirus – 
verschiedene Mitteilungen

Wir bitten Sie bei einem auftretenden 
Problem weiterhin zuerst telefonischen 
Kontakt mit der Gemeindeverwaltung 
aufzunehmen und nicht mehr direkt bei 
uns am Schalter vorzusprechen.

Es gelten ab sofort neue Schalter-Öff-
nungszeiten:
Gemeindeverwaltung
Dienstag und Donnerstag, 10 bis 12 Uhr
Regionaler Sozialdienst
geschlossen (telefonisch während den 
Öffnungszeiten erreichbar)

Risikogruppe (65+ und Personen mit 
entsprechenden Vorerkrankungen), die 
keine Bezugspersonen in der Nähe ha-
ben und Hilfe benötigen, können sich 
während den ordentlichen Öffnungs-

zeiten der Gemeindeverwaltung bei der 
Hauptrufnummer 031 780 19 19 melden.

Die am letzten Donnerstag publizierten 
Angaben betr. Steuererklärungen, Ta-
geskarten etc. sind immer noch gültig. 
Bitte beachten Sie ausserdem die weite-
ren Mitteilungen:

Empfehlungen für die Kehrichtentsor-
gung:
Unter der Einhaltung nachfolgender 
Empfehlungen für die Bevölkerung 
und insbesondere unter Beachtung von 
hygienischen und infektionspräventi-
ven Gesichtspunkten des Arbeitneh-
merschutzes für die Mitarbeitenden 
kann die Abfallentsorgung auch in der 
momentan herrschenden ausserordent-
lichen Lage aufrechterhalten und das 
damit verbundene Risiko einer Corona-
Übertragung minimiert werden.

Gestützt auf die Empfehlungen von 
Bund und Kanton bittet der Gemeinde-
rat Wichtrach die Bevölkerung um die 
Umsetzung folgender Massnahmen:
• Im privaten Haushalt sind Abfälle wie 

Masken, Taschentücher, Hygieneartikel 
und Papierhandtücher unmittelbar nach 
Gebrauch in Plastiksäcken zu sammeln.

• Diese Plastiksäcke werden ohne Zu-
sammenpressen verknotet und wenn 
möglich in Abfalleimern mit Deckel ge-
sammelt. Die Abfalleimer sind mit dem 
AVAG-Abfallsack auszustatten.

• Die zugebundenen AVAG-Abfallsäcke 
werden wie üblich als Hauskehricht 
entsorgt.

• In Haushalten, in denen erkrankte 
oder unter Quarantäne stehende Per-
sonen leben, ist vorübergehend auf 
die Abfalltrennung zu verzichten, d.h. 
auch die ansonsten separat gesam-
melten Abfälle wie PET-Getränkefla-
schen, Aludosen, Altpapier etc. sollen 
mit dem normalen Kehricht entsorgt 
werden (Ausschliessen von Infektions-
gefahr). Ebenfalls sind keine Abfälle 
in die Grüngutsammlung oder in den 
Kompost zu geben, sondern auch mit 
dem Kehricht zu entsorgen.

Leistungen an Selbständigerwerbende 
und Arbeitgeber im Pandemiefall:
Der Bundesrat hat beschlossen, dass 
Selbständigerwerbende und Arbeit-
geber, welche aufgrund der ausseror-
dentlichen Lage gemäss Pandemiege-
setz ihren Betrieb (Läden, Restaurants, 
Bars, Coiffeursalons etc.) ab dem 17. 
März 2020 schliessen mussten, eine 
Entschädigung erhalten sollen. Diese 
Entschädigung wird von der für den 
AHV-Beitragsabzug zuständigen AHV-
Ausgleichskasse festgesetzt und aus-
gerichtet. Die zuständigen Stellen 
arbeiten mit Hochdruck daran, die 
Antragsformulare, Merkblätter etc. für 
Sie bereit zu stellen. Sobald diese fertig 
sind, werden sich die entsprechenden 
Ausgleichskassen direkt bei ihren ab-
rechnenden Kunden melden und die 
notwendigen Unterlagen beilegen. Hil-
festellung im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung der Unterlagen erhalten 
Sie von der jeweils für Sie zuständigen 
AHVAusgleichskasse.
Sollten Sie als Selbständigerwerbende 
oder Arbeitgeber aktuell Liquiditäts-
probleme haben bzgl. Ihrer Fixkosten, 
dann melden Sie sich bitte bei Ihrer zu-
ständigen Bank.

Leistungen an Kulturunternehmen und 
Kulturschaffende:
Ebenfalls Massnahmen wurden beschlos-
sen um die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen des Coronavirus im Kultursektor 
abzufedern und die längerfristige Schä-
digung der Schweizer Kulturlandschaft 
zu verhindern. Diese Massnahmen wer-
den nun im Detail ausgearbeitet. Das 
Amt für Kultur des Kantons Bern stellt 
in Absprache mit dem Bund so rasch als 
möglich Instrumente zum Vollzug der 
Massnahmen bereit. Laufend aktuali-
sierte Informationen finden Sie hier:

oder auf www.erz.be.ch/erz/de/index/
kultur/kulturfoerderung.html

Wir bedanken uns bei der Bevölkerung 
für das Verständnis und die Mithilfe in 
dieser speziellen Situation.

 Der Gemeinderat

211456
Papiersammlung

Die Läderach Worb AG führt am Diens-
tag, 31. März 2020 eine Papier- und 
Kartonsammlung durch, dies ohne Mit-
wirkung der Schulen. Bitte beachten Sie 
deshalb zwingend folgende Hinweise:

• Das Altpapier und der Altkarton ist gut 
gebündelt (max. 5 kg pro Bund) vor 
8 Uhr bei den Kehrichtsammelplätzen 
bereitzustellen.

• Es stehen keine Sammelcontainer zur 
Verfügung.

• Für eine effiziente Sammlung und 
zum Schutz der Gesundheit des Ab-
fuhrpersonals sind die Bestimmungen 
betreffend die Bereitstellung gemäss 
Abfall- und Recyclingmerkblatt 2020 
zwingend einzuhalten.

Weitere Informationen entnehmen Sie 
dem Flugblatt von anfangs Februar 2020, 
welches zusätzlich auf unserer Website un-
ter www.wichtrach.ch aufgeschaltet ist.

Wir danken für die gute Zusammenar-
beit. Allfällige Kontaktnummer wäh-
rend der Sammlung: 031 780 19 29.

Voranzeige für die nächste Papiersamm-
lung: Dienstag, 9. Juni 2020. Das Datum 
ist im Abfallkalender aufgeführt und 
wird zusätzlich im Anzeiger Konolfin-
gen vorgängig publiziert.

3114 Wichtrach, 19. März 2020

Kommission für Infrastruktur Wichtrach

211496
Häckseldienst

Am Samstag, 4. April 2020, wird ein 
Häckseldienst durchgeführt.

Es ist Folgendes zu beachten:
1. Es werden nur Äste, Sträucherschnitt 

oder trockene Stauden gehäckselt.
2. Keine nassen oder grüne Schnittblu-

menabfälle, Laub, Unkraut, Wurzel-
stöcke, Steine usw. bereitstellen.

3. Das Grünzeug wird an Ort und Stelle 
gehackt.

4. Die Aktion wird effizient, wenn kleine, 
geordnete Haufen auf der gleichen 
Strassenseite zusammengeführt wer-
den (maximale Höhe 1,5 m).

5. Das Wegräumen und Reinigen des 
Häckseldepots (Vorplatz, Trottoir 
oder Strasse) ist Sache des Grünzeug-
besitzers.

6. Es wird von der Gemeinde kein Häck-
selgut weggeführt.

7. Der Häckseldienst kostet Fr. 3.– pro 
Minute. Der geschuldete Betrag wird 
direkt einkassiert.

8. Der nächste Häckseldienst findet am 
Samstag, 3. Oktober 2020 statt. Wei-
tere Angaben und Hinweise entneh-
men Sie dem Abfall- und Recycling-
merkblatt. Zudem erfolgt vorgängig 
im Anzeiger eine entsprechende Pu-
blikation.

Wir bitten diejenigen Personen, die von 
diesem Häckseldienst Gebrauch machen 
wollen, sich umgehend mit untenste-
hendem Talon bei Herrn Fritz Dietrich, 
Gässli 11, 3114 Wichtrach, mit E-Mail 
an bau.infra@wichtrach.ch oder telefo-
nisch unter 031 780 19 29 anzumelden.

Kommission für Infrastruktur
Wichtrach

Anmeldung Häckseldienst

Name:

Vorname:

Adresse:

Telefon:

211403
Baupublikation

Bauherrschaft: Roman und Claudia 
Lobsiger, Baumrütiweg 11, 3114 Wich-
trach

Projektverfasser: Roman und Clau-
dia Lobsiger, Baumrütiweg 11, 3114 
Wichtrach

Bauvorhaben: Montage einer Balkon-
verglasung im 1. OG

Standort: Baumrütiweg 11, Parzelle 799
Koordinaten: 2'609'751 / 1'187'385
Zone: Wohn- und Arbeitszone WA3

Gewässerschutz: Unverändert

Auflage- und Einsprachestelle: Ge-
meindeverwaltung Wichtrach, Stadel-
feldstrasse 20, 3114 Wichtrach

Auflage- und Einsprachefrist: 
20. April 2020

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen.

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. 

Wichtrach, 19. März 2020

Gemeindeverwaltung Wichtrach
Bau und Infrastruktur

211413
Baupublikation

Bauherrschaft: Samuel Steuri, 
Vorderdorfstrasse 4, 3114 Wichtrach

Projektverfasser: Schweyer + Marti 
AG, Architekten SIA, Bernstrasse 35, 
3114 Wichtrach

Bauvorhaben: Neubau eines offenen 
Unterstandes für die Lagerung von Ma-
schinen und Geräten sowie Brennholz-
lager und Verarbeitung

Standort: Wässerigweg 1, Parzellen 994, 
1064
Koordinaten: 2'609'800 / 1'189'220
Zone: Landwirtschaftszone

Gewässerschutz: Entwässerung im 
Trennsystem

Auflage- und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Wichtrach, 

Stadelfeldstrasse 20, 3114 Wichtrach

Auflage- und Einsprachefrist: 
20. April 2020

Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet im Doppel bei 
der Einsprachestelle einzureichen.

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. 

Wichtrach, 19. März 2020 

Gemeindeverwaltung Wichtrach
Bau und Infrastruktur

WORB
WWW.WORB.CH

211507
Gutschrift für nicht benützte Tages-
karten Gemeinden

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung 
vom 23. März 2020 beschlossen, dass 
für nicht benützte Tageskarten SBB des 
Zeitraums zwischen dem 20. März 2020 
und dem 30. April 2020 eine Gutschrift 
er-folgt. Betroffene melden sich telefo-
nisch unter 031 838 07 00 oder per Mail 
info@worb.ch während den Bürozeiten. 

Für den Zeitraum bis Ende April können 
keine Tageskarten mehr bezogen wer-
den. Wer Tageskarten ab dem 1. Mai 2020 
reserviert, tut das auf eigenes Risiko. Kön-
nen diese nicht benützt werden, werden 
später keine Gutschriften gewährt.

Worb, 23. März 2020

 Der Gemeinderat

211396
Veranstaltungskalender

Da wegen des Coronavirus etliche Ver-
anstaltungen bereits abgesagt wurden, 
verzichtet die Gemeinde auf die übliche 
vierteljährliche Publikation der Veran-
staltungen für die Monate April, Mai 
und Juni 2020.

Worb, 11. März 2020

 Christian Reusser, Gemeindeschreiber

211426
Baupublikation

Gesuchsteller: Hans Peter Gasser, Via 
Mosè del Brolo 120, 24128 Bergamo

Vertreter: Dito Projektverfasser

Projektverfasser: HEMA Bau GmbH, 
Peter Hefti, Bernstrasse 40, 3076 Worb

Parzelle Nr.: 2138
Standort: Blümlisalpstrasse 31, 
3076 Worb 
Zone: Wohnen 4-geschossig (W4)
Koordinaten: 2‘610‘455.0 / 1‘197‘183.0

Bauvorhaben: Sanieren und dämmen 
der Südfassade, inkl. Fenster- und Bal-
kontüren Ersatz, Erstellen von 2 Park-
plätzen. Abbruch best. und Neubau 
vergrösserte Balkone.

Beanspruchte Ausnahmen: Unter-
schreiten des Strassenabstand Art. 80 
Strassengesetz (SG)

Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauabteilung Worb, Bärenplatz 1, 3076 
Worb

Auflage- und Einsprachefrist bis: 
20. April 2020

Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Dop-
pel innerhalb der Auflagefrist bei der 
Einsprachestelle einzureichen. Kollek-
tiveinsprachen und vervielfältigte oder 
weitgehend identische Einsprachen 
haben anzugeben, wer die Einsprecher-
gruppe rechtsverbindlich zu vertreten 
befugt ist.

Worb, 20. März 2020 

 Bauabteilung Worb

ZÄZIWIL
WWW.ZAEZIWIL.CH

211455
Baupublikation

Bauherrschaft: Zeqiri Valmir, 
Dorfstrasse 15, 3111 Tägertschi

Projektverfasser: Jaun und Partner 
AG, Reutegraben 129a, 3531 Oberthal

Bauvorhaben: Umnutzung Lagerraum 
in Autogarage, Anbringen von Firmen-
reklame

Standort: Michelgässli 2, Parzelle Nr.  451
Zone: Gewerbezone

Gewässerschutz: Keine Veränderung 
der Entwässerung
Gewässerschutzbereich A

Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Zäziwil, 
Bernstrasse 1, 3532 Zäziwil
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POLITISCHE GEMEINDEN

ZÄZIWIL

Auflage- und Einsprachefrist bis:
20. April 2020

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen.

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist.

 Fachbereich Hochbau/Tiefbau

BERATUNGSSTELLEN
NICHTAMTLICHER TEIL

KURSE & TAGUNGEN

Kinderbetreuung zu Hause
Unterstützung für kranke Kinder 
oder Eltern 
In Notsituationen rasche und 
unkomplizierte Betreuung Ihrer  
Kinder durch erfahrene Fach
frauen.
Tel. 079 214 70 70 / 034 420 07 70
Mo – Fr 8.30 – 12.00 Uhr
www.srk-bern.ch/emmental 
kinderbetreuung-emmental@ 
srk-bern.ch

Kanton Bern
Region Emmental

Schweizerisches Rotes Kreuz

2-spaltig, Höhe 68 mm

210871

Entlastung Angehörige SRK
Dienstleistungen für ältere  
Menschen oder Personen mit  
Unterstützungsbedarf 
•  Anlaufstelle für Betagte und  

Angehörige
•  Betreuung und Entlastung
•  Besuchs- und Begleitdienst
Wir hören zu, informieren und 
vermitteln. 
Kostenlos, unverbindlich, neutral. 
Eine Telefonnummer – drei  
Angebote: 034 420 07 77
Mo  13.30 – 17.00 Uhr
Di – Fr 08.30 – 11.30 Uhr
www.srk-bern.ch/emmental 
entlastung-emmental@srk-bern.ch

Kanton Bern
Region Emmental

Schweizerisches Rotes Kreuz

2-spaltig, Höhe 90 mm

210870

211410

Elektra Energie 
 Genossenschaft
3673 Linden
Generalversammlung

Freitag, 3. April 2020, 20 Uhr 
im Restaurant Linde in 3673 Linden

Traktanden:
1. Protokoll vom 05. April 2019
2. Jahresbericht 2019
3. Genehmigung der Jahresrechnung 

2019 und Déchargeerteilung an die 
Verwaltung

4. Vorschlag Budget 01.01.2020 – 
31.12.2020

5. Genehmigung Budget 2020
6. Beschlussfassung über Anträge von 

Mitgliedern – sind keine eingegangen
7. Orientierungen
 a) Netzbau
 b) Administration
8. Verschiedenes

Generalversammlung

Freitag, 3. April 2020, 20 Uhr 
im Restaurant Linde in 3673 Linden

Traktanden:
1. Protokoll vom 05. April 2019
2. Jahresbericht 2019
3. Genehmigung der Jahresrechnung 

2019 und Déchargeerteilung an die 
Verwaltung

4. Vorschlag Budget 01.01.2020 – 
ABGESAGT

ABGESAGT

Praxis

Dr. med. T. Seifert
3114 Wichtrach

Vom 3. bis 9. April 2020 ist nur das 
Telefon bedient.

Praxis ganz geschlossen vom
10. bis 19. April 2020

211475

Gesundheitszentrum Gerzensee

Dr. med. Olivier Wälti
Allgemeine Medizin FMH

Dorfstrasse 12, 3115 Gerzensee
www.gszg.ch

Die Praxis Dr. med. Olivier Wälti 
bleibt vom 8. bis 19. April wegen

Frühlingsferien geschlossen.

Für Termine bei Dr. J. van Rijswijk, 
HNO, finden Sie die Tel. Nummer 

unter: www.vanrijswijk.ch

In dringenden Fällen wenden Sie 
sich bitte an den Notfalldienst in 
Ihrer Region oder an die Notfall-

nummer 0900 57 67 47.

21
15
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STELLENANGEBOTE

STELLEN

Wochenplatz  
in Konolfingen zu vergeben

Wir suchen per sofort eine Schülerin
ab 8. Kl. für Arbeiten rund ums 
Haus und allg. Gartenarbeiten 
 (mähen und jäten)
Arbeitseinsatz nach Vereinbarung

Melden bei Telefon 031 791 00 19 
oder Mobile 079 209 04 02

Gut erreichbar mit ÖV
211341

Die erste Mannschaft des FC Mün-
singen (1. Liga Promotion) sucht 
per sofort ein weiteres Mitglied 
für den Staff.

Bist du bereit unter der Woche ein 
Training (wenn möglich ab 17.30 Uhr) 
und/oder am Wochenende 1–2 × mo-
natlich ein Spiel als

Masseurin oder 
 Masseur 
zu betreuen?

Bei uns kannst du nicht viel Geld ver-
dienen, aber viele Erfahrungen sam-
meln und dich im Teamsport weiter-
bilden. Du erhältst eine gründliche 
Einführung.

Was bringst du mit?
• Interesse am Fussballsport
• Klassische Massage

Bei Interesse oder Fragen kannst du 
dich gerne bei Susanne Widmer mel-
den, sue.99@gmx.ch

Ein Einblick in das Team erhältst du 
auf der Website http://www.fcm- 
online.ch/teams/1-mannschaft/

Wir freuen uns auf dich!

Mit freundlichen Grüssen und viel-
leicht bis bald

Susanne und Team
FC Münsingen

211404

211435K

COBIANCHI LIFTTEILE AG

mit Sitz in 3672 Oberdiessbach sucht zur Verstärkung 
der internen Endmontage von Sicherheitsbauteilen 

einen zuverlässigen

Montage-Mitarbeiter / -Mitarbeiterin 
60 –100%

Besitzen Sie mechanisches Verständnis, 
sind Sie teamfähig, haben Sie Erfahrung im Umgang 

mit einfachen Messinstrumenten und sind Sie im 
Idealfall zwischen 40 und 55 Jahre jung?

Dann würden wir Sie gerne kennenlernen. 
Rufen Sie uns an Tel. 031 720 50 53 oder stellen 

Sie uns die üblichen Bewerbungsunterlagen 
per Post oder per Mail zu: 

Weststrasse 16, 3672 Oberdiessbach 
rudolf.ramseier@cobianchi.ch

Vielen Dank. Wir freuen uns auf Sie.
BKOT211398

Für unseren Betrieb in Oberdiessbach  suchen wir 
ab 1. Mai 2020 oder nach Vereinbarung

eine-/n Mitarbeiter  (50 - 100%)

in unserer Gerberei/Zurichterei 
Sie sind:

Pflichtbewusst, zuverlässig, einsatzfreudig, flexibel und 
körperlich „fit“.

Wir bieten Ihnen:

•  Abwechslungsreiche Beschäftigung in einem kleinen 
Team

• Gutes Arbeitsklima
•  Zeitgemässe Entlöhnung und gute Sozialleistungen

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungs-
unterlagen – per Mail an bernhard@neuenschwander.ch 
oder per Post zuhanden von Bernhard Neuenschwander.

Industriestrasse 4 | 3672 Oberdiessbach | 031 771 14 11
Rue des Sablons 20 | 3960 Sierre | 027 455 02 65 neuenschwander.ch

PROFIS FÜR ALLE FELLE.
Ankauf 
Wir kaufen Ihre  
Häute und Felle zu  

Marktpreisen. 

Gerberei
Wir gerben alle Arten 
von Fellen nach 
traditionellem Hand-
werk und richten 

sie fachgerecht zu.

Verkauf
In unserem Fell-Shop 
finden Sie eine grosse 
Auswahl an exklusiven 

Produkten.  

Industriestrasse 4 | 3672 Oberdiessbach | 031 771 14 11
Rue des Sablons 20 | 3960 Sierre | 027 455 02 65 neuenschwander.ch

PROFIS FÜR ALLE FELLE.
Ankauf 
Wir kaufen Ihre  
Häute und Felle zu  

Marktpreisen. 

Gerberei
Wir gerben alle Arten 
von Fellen nach 
traditionellem Hand-
werk und richten 

sie fachgerecht zu.

Verkauf
In unserem Fell-Shop 
finden Sie eine grosse 
Auswahl an exklusiven 

Produkten.  
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PROFIS FÜR ALLE FELLE.
Ankauf 
Wir kaufen Ihre  
Häute und Felle zu  

Marktpreisen. 

Gerberei
Wir gerben alle Arten 
von Fellen nach 
traditionellem Hand-
werk und richten 

sie fachgerecht zu.

Verkauf
In unserem Fell-Shop 
finden Sie eine grosse 
Auswahl an exklusiven 

Produkten.  

MIETE

MIET- & KAUFGESUCHE

LIEGENSCHAFTEN

Umzüge
mit Möbelwagen, günstig und 
zuverlässig, auch mit Zügellift

Räumungen
Sperrgutabfuhren
Entsorgungen
Muldenservice
Reinigung mit 
Abgabegarantie
Rudolf Hofmann, Worb
Telefon 031 839 06 69

210619

Zu vermieten in Zäziwil 
(nähe Bahnhof)
per sofort oder nach Vereinbarung

3-Zimmer-Wohnungen
Mietzins netto Fr. 1100.–
NK-Akonto Fr. 200.–

zwei Büroräume
Mietzins netto Fr. 450.–
NK-Akonto Fr. 100.–

Auskunft erteilt: Tel. 031 791 34 40

211397

Zu vermieten in Konolfingen 
 

4 Zimmerwohnung inkl. Galerie 
- Sonnig und Zentral 
- Bad mit Dusche und Badewanne 
- Eigener Wäscheturm 
- Südseitiger Balkon 
- EHP nach Bedarf 
- Übernahme nach Vereinbarung 

Mietzins Wohnung  Fr.  1860.- 
Mietzins EH Fr. 110.- 
Akonto HK/NK Fr. 250.- 
 

Weitere Auskünfte erteilt gerne 
ALDOMO AG  
Telefon 031 711 05 01 211415

Zu vermieten ab 1. Juni 2020
in Oberdiessbach

3½-Zimmer-Wohnung 
mit Balkon

Mietzins Fr. 1250.– inkl.
Nebenkosten
Evtl. Garage Fr. 100.–

Mobile 079 326 55 22 (abens)

21
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31
junge WBG sucht zum Kaufen oder 
im Baurecht 

Grundstück, ein Bauern-
haus, Häuser
wo wir ein schönes, ökologisches, so-
ziales Lebens-Projekt verwirklichen 
können. Raum Aaretal, Bern Umge-
bung. 

Mobile 076 473 38 68
211430

Zu vermieten in Oppligen
(Bärgli) ab 1. Juni 2020

2½-Zimmer-Wohnung
mit Gartensitzplatz und Autostell-
platz.

Auskunft am Abend 
Telefon 031 781 31 03

211457

Aareckstrasse 12 
Interlaken

4½-Zimmer-Wohnung 
(81 m²) im 4. OG
 
Mietzins Fr. 1490.–  
+ Fr. 275.– HK / NK

■ totalsanierte Wohnung
■ moderne, abgeschlossene  

Küche mit Geschirrspüler und 
Glaskeramik

■ Bad mit Badewanne und sep. WC
■ kleiner Balkon
■ Einstellhallenplatz verfügbar

Wir freuen uns auf
Ihre Kontaktaufnahme:
Adlatus AG
Telefon 058 100 58 88
info@adlatusag.ch
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Bahnhofstrasse 8
3532 Zäziwil

4½-Zimmerwohnung 
1. OG
 
Mietzins: netto CHF 1200.– 
+ HK/NK 280.–
 
 totalsanierte Wohnung
 moderne, abgeschlossene Küche
 Einbauschränke
 Balkon mit Weitsicht
 Garage verfügbar

21
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Münsingen

Auf 15. Mai 2020 oder nach 
 Vereinbarung vermieten wir auf 
134 m2 grosszügige, ruhig gelegene, 
helle

4½-Zimmer-Wohnung 
(Hochparterre)

am Finkenweg 28 mit Aussicht auf 
die Stockhornkette und Alpen.
Grosszügiger Balkon, Laminatböden, 
Cheminée, WC/Dusche und WC/Bad. 
Auf Wunsch Autoeinstellhallenplatz 
(CHF 90.–) und Gartenanteil.

Mietzins monatlich CHF 1838.– 
plus Nebenkosten akonto CHF 300.–

Für weitere Auskünfte und Besichti-
gungstermin Mobile 079 509 27 85.

211469

Infolge Geschäftsaufgabe günstig 
zu verkaufen

hochwertige 
 Büroeinrichtungen
(Schränke, Pulte, Stühle usw.)

Interessenten melden sich bitte bei
SCHWAB TREUHAND
Schulhausgasse 14a
3110 Münsingen
Mobile 079 549 21 33
Festnetz 031 721 58 05

211490

Gesucht

Ferienwohnung
Berner Oberland oder Oberwallis. 
Telefon 062 212 00 28 (zu kaufen) 

Zu kaufen gesucht

2½- bis 3½-Zi.-Wohnung
Mit Parkplatz oder Garage.

Telefon 027 921 60 55 

Genossenschaft Senioren-
wohnungen Grosshöchstetten

In Grosshöchstetten vermieten wir 
per 1. Juni 2020 oder nach Verein-
barung schöne, helle 

3-Zimmer-Wohnung  
im 1. Stock (Viehrnarktstrasse 6)

Miete Fr. 1200.– + Fr. 300.– Neben-
kosten-Akonto

Alters- und behindertengerecht – 
Lift vorhanden
Zentrale Lage (5 Min. bis Bahnhof 
und Einkaufsmöglichkeiten)

1 Einsteilhallenplatz per 1.8.2020
Fr. 113.– inklusive Nebenkosten

Für weitere Auskünfte: 
Notariat Trösch, Dorfstrasse 3, 
3506 Grosshöchstetten,
Telefon 031 710 70 70, 
kontaktseniorenwohnungen-ghs.ch
https://seniorenwohimngen-ghs.ch

21
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WIR ZÜGELN SIE
� Umzüge � Räumungen � Lagerungen

� Möbeltransporte � Reinigungen

F. Kammermann
031 951 05 27

685378D

13
81

21
D

  

  

 
 

 

 
 

Wir haben laufend freie Wohnungen an 
der Belpbergstrasse 51/53 und am 
Ahornweg 2/4 

 

1½–Zimmer-Wohnung 
Mietzins ab mtl. CHF 1'320.- inkl. HK/NK 

 

2½–Zimmer-Wohnungen 
Mietzins ab mtl. CHF 1'550.- inkl. HK/NK 
 

3½–Zimmer-Wohnung 
Mietzins ab mtl. CHF 1'820.- inkl. HK/NK 
 

Bestens auch für Senioren geeignet. 
 

Personen mit begrenzten Einkommens- 
und Vermögensverhältnissen haben 
Anspruch auf eine Zusatzverbilligung. 
 

Grosszügige, lichtdurchflutete Grund-
risse, Parkettboden, Lift, Balkon. 
Bushaltestelle direkt vor dem Haus. 
Restaurant in nächster Nähe.  
 

Weitere Auskünfte und detaillierte 
Unterlagen erhalten Sie gerne bei: 

 

i r m immobilien ag 
Thunstrasse 64 
3110 Münsingen 
031 311 11 32* 

Genehmigung Protokoll vom 5. April 
2019

Die Jahresrechnung 2019, das Budget 
2020 und das Protokoll vom 05.04.2019 
können 10 Tage vor der GV im Büro der 
Elektra Energie, Dorfplatz 9, 3673 Lin-
den eingesehen werden.

Alle Stromkunden der Elektra Energie 
Genossenschaft sind zu dieser GV einge-
laden. Anmeldung erforderlich!

Nach der Versammlung wird von der 
Elektra Energie Genossenschaft ein Es-
sen offeriert.

Der Verwaltungsrat der Elektra Energie 
Genossenschaft
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anzeiger-
konolfingen.ch

Kaufe Ihr Auto ab Platz!
Autos, Busse, Liefer- und Gelände-
wagen, Kilometer und Zustand egal. 
Guter Preis, wird bar bezahlt, egal wo.

Rufen Sie mich an, ich spreche
Schweizerdeutsch.
Telefon 079 529 11 90 (auch Sa/So)
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DIE LETZTE
Für alle Anliegen bezüglich Heimelektronik und PC

➢ Kaufberatung
➢ Einrichten
➢ Wartung
➢ Datensicherung
➢ Aufbau von TV- und 

Musikanlagen

Auch bei Fragen zur Bedienung helfe ich ihnen gerne.
E-Mail: michael.christen@bluemail.ch

Telefon: 079 / 324 18 24 
210728

Steuererklärungen 
Günstig und zuverlässig

Komme auch zu Ihnen nach Hause 
(auch abends und samstags)

Telefon 031 711 29 24
210883

Steuererklärung
kompetent, schnell, preiswert

Mobile 076 585 29 90
211423

APOTHEKE WORB
Richigenstrasse 1, 3076 Worb

ZENTRUM APOTHEKE
Thunstrasse 21, 3510 Konolfingen

DORFPLATZ APOTHEKE
Dorfplatz 2, 3110 Münsingen

BAHNHOF APOTHEKE
Bahnhofplatz 5, 3110 Münsingen

* Dies sind zugelassene Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Keine Kumulation mit anderen Rabatten.

2020%%20%
R A B A T T

GÜLTIG VOM 23. MÄRZ BIS 5. APRIL 2020

Zur Wundversorgung
Bepanthen Plus * desinfiziert 
und heilt kleine Wunden

Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich

Schützt zuverlässig vor Körpergeruch
20% RABATT auf alle Vichy Deodorant Duos
z.B. Vichy 48H Deo Anti-Transpirant Roll-on

L‘Oréal Suisse SA, Cosmetique Active, 1214 Verniers

CHF21.50
STATT CHF 26.90

Creme, 100 g

CHF7.90
STATT CHF 9.90

Wundspray, 30 ml

CHF

STATT CHF 9.90

CHF27.90
STATT CHF 35.–

2×50 ml

209662

Wir haben ein paar Malvorlagen und Rätsel 
zusammengestellt:

Einfach ausdrucken und loslegen. Viel Spass!

Langweilen sich IHRE KINDER?

www.aeschbacher.ch  Homeseite

210858

Wir haben ein paar Malvorlagen und Rätsel 

Einfach ausdrucken und loslegen. Viel Spass!

Langweilen sich IHRE KINDER?

 Homeseite

210858

Güterstrasse 10 – 3076 Worb – Tel. 031 838 60 60 – druckerei@aeschbacher.ch – www.aeschbacher.ch
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  TREUHAND & BERATUNGS AG 
 
   Ausfüllen Ihrer 
 

 STEUERERKLÄRUNG 
   

sowie erstellen Ihrer 
Buchhaltung, 
kompetent und fachkundig. 

 
 Andrea Thomi Tel. 033/437 72 34
 Dornhaldestrasse 35, 3627 Heimberg, 

www.fivis.ch, info@fivis.ch 
    

Ausfüllen Ihrer

STEUERERKLÄRUNG
sowie erstellen Ihrer

Buchhaltung, 
kompetent und fachkundig.

Andrea Thomi Tel. 033 437 72 34 
Dornhaldestrasse 35, 3627 Heimberg
www.fivis.ch, info@fivis.ch

Der Maler für Ihr Haus
Innen- und Aussenarbeiten

Fassaden, Gartenzäune, Dachuntersicht,  
Fenster, Zimmer, usw.

Wir haben unser eigenes Gerüst.

Aktion im März/April 
20% Rabatt

Rufen Sie uns an unter:  
079 510 33 22, AC-Reno.ch

Wir machen Ihnen gerne einen  
Gratis-Kostenvoranschlag

WIR MACHEN DEN UNTERSCHIED.
IN SCHWIERIGEN LEBENSPHASEN BEGLEITEN 
WIR SIE FACHKUNDIG BEI IHNEN ZU HAUSE.

WENNS IM JOB NICHT MEHR 
GEHT, KÜNDIGEN SIE. 

WAS, WENNS IM ALLTAG 
NICHT MEHR GEHT?

Schilthornweg 14
3661 Uetendorf

FRÜHLINGSAKTION
Bei jedem Vorhangauftrag einen Rabatt von

15%
auf dem Vorhangstoff

vom 20. März 2020 bis 30. April 2020
Öffnungszeiten: Dienstag, 14:00 – 17:30 Uhr / Freitag, 08:00 – 11:00 Uhr

Ausserhalb Öffungszeiten nach telefonischer Vereinbarung
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Jede 10. Mineral 

Harasse Gratis 

  

Ihr Getränke Lieferant in der Region 
unkompliziert–zuverlässig-günstig 

Bestellen Sie per Telefon, Fax, Email 
oder auf unserer Homepage 
info@hofmann-getraenke.ch 

www.lifewater.ch 
Tel:031 819 27 37 

Fax: 031 819 73 67 

Geschätzte Kunden, liebe Freunden 
des Hauslieferdienstes!

Die aktuelle Situation stellt uns alle vor grosse  
Herausforderungen – geschäftlich wie privat.
Trotz der sehr schwierigen Zeit ist es unser Be-
streben vor allem für unsere älteren Kunden, für 
Kunden, die daheimbleiben müssen, DA ZU SEIN! 
Wir tun alle unser Bestes, diese aktuelle 
Herausforderung zu meistern.

Unser Hauslieferdienst Getränke Lifewater GmbH 
steht unseren Kunden weiterhin gratis zur Verfügung.
Wir beliefern alle Regionen von Bern, Lyss, Thun und 
Umgebungen.
Die Waren werden den Kunden innerhalb von 24-48 
Stunden vor die Haustüre gestellt.
Das Wichtigste für uns ist, Sie zu beliefern und Ihre 
Sicherheit und alle unseren Mitarbeitern zu gewähr-
leisten.
Zögern Sie bitte nicht uns bei 
Bedarf telefonisch oder per 
E-Mail zu kontaktieren.
Tel: 031 819 27 37 oder  
031 819 27 38  info@lifewater.ch

Kräuterpflanzen
Gemüsesetzlinge

Frühlingsverkauf 2020
n ab 6. April bis Anfang Juni

in der Gärtnerei der Friederika Stiftung
Montag 9.00 – 11.45 Uhr
Dienstag bis Freitag   8.00 – 11.45 Uhr

n NEU Selbstbedienung nachmittags

n Angebot auf www.friederika.ch/shop

n Märkte 
8. und 29. Mai Gsund&Gnuss Worb
17. Mai ProSpecieRara Elfenau Bern

Hauptstrasse 31 | 3512 Walkringen
Gärtnerei  direkt:   031 701 38 36

www.friederika.ch | info@friederika.ch

211425

Bleiben Sie zu Hause – Wir sind für Sie da
Coronavirus / Covid-19

Wir vermitteln und informieren über
• Mahlzeitendienste
• Einkaufshilfen
• Fahrdienst zum Arzt
• Botengänge
• Telefonketten
• Fragen zu Finanzen, Gesundheit, Wohnen, usw. 

Telefonische Beratung durch Sozialarbeitende

031 790 00 10
Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00 Uhr.

Pro Senectute E-O, Chisenmattweg 32, 3510 Konolfingen
konolfingen@be.prosenectute.ch / www.be.prosenectute.ch

211509

ir Region?ir Region?
Was Louft

Abgesagt Frühlingskonzert Schulhaus 
Niederhünigen Musikschule Monika Heimberg 
Sa., 28. März 19.30 Uhr / So 29. März 14 Uhr 
Eintritt: Erwachsene 15.– / Kinder 6.–

NEUER Beginnerkurs im COUNTRY 
LINE DANCE Münsingen Start mit GRATIS 
SCHNUPPERLEKTION zum Kennenlernen Mon-
tag, 4. Mai 2020, 20 bis 21.30 Uhr, Tanzschule 
LINE DANCERS AARETAL, Bernstrasse 22b, 
3110 Münsingen. Info: cornelia@linedancers-
aaretal.ch - 079 236 01 07.

ABGESAGT – KIDS-DAY! Samstag, 28. 
März 2020 von 13.30 bis 17 Uhr Für alle 
Kinder ab dem Kindergartenalter bis 6. Klasse. 
Backen, Unihockey, Schminken, Basteln, Speck-
steine usw. wartet auf dich! Ort: Salem, Sonn-
haldeweg 2, Münsingen. Anmeldung: 031 721 
11 47 juerg.stucki@feg-muensingen.ch. Kosten: 
10.– pro Kind.

ABGESAGT – Samariter Lotto in Ober-
diessbach Aufgrund der aktuellen Corona-
Virus-Situation und da in unserem Verein die 
Gesundheit an erster Stelle steht, haben wir uns 
entschieden, unser Lotto NICHT durchzuführen. 
Lotto vom 27. und 29. März 2020 – ABGESAGT

Heilungsmorgen in Rüfenacht Einen Vor-
mittag in entspannender, heilender Energie 
geniessen inkl. eigener Behandlung! Don-
nerstag, 2. April 9 – 11 Uhr, alte Bernstrasse 
71b in Rüfenacht. Bitte anmelden bei Gabriela 
Aurora Ryter, 031 839 68 86 
www.mein-herzensklang.ch

Ihren Eintrag machen Sie unter 
www.anzeigerkonolfingen.ch

Ihr Dienstleistungbetrieb
für Haus und Garten, 

Wohnungs-(End-)Reinigungen,
Gartenarbeiten aller Art, 
Fenstereinigungen usw.
Telefon 031 711 06 22

www.stutz-blitz.ch 210624




